
Jürgen Taeger 
Recht der digitalen Welt 
- Rechtsentwicklungen im EDV- und Internetrecht 

In den letzten Jahren ist ein Rechtsgebiet entstanden, das heute noch einige 
Juristen überhaupt nicht kennen: Das Internelrecht. Beim Intemetrecht handelt 
es sich nicht um ein neues Werk der Cesetzgeblmg, sondern vielmehr um eine 
Kompilation von Rechtsgebieten, die schon lange bestehen, aber selten von einer 
größeren Juristischen Fachöffentlichkeit zur Kenntnis genommen worden sind. 
Der A,t/ar skizzien die zentralen, kontrovers diskutierten Probleme dieser 
Rechtsgebiete und zeigt den aktuellen Disklmionsstand. 

Die Red. 

J. Neue Herausforderungen an das Recht in der New Economy 

Andy Grovc, Vorstandsvorsitzender des dominierende~ HalbJeiterproduzenten lorel 
Corp., warnte als Insider die Kongreßabgeordneten der USA bei einer Anhörung im 
Parlamenr davor, daß »das J nternee dabei ist, ganze Teile der Wirtschaft auszura­
dieren «, und daß ohne politische Gegensteuerung Amerika das gleiche soziale Desa­
$rer erleben werdc, das es vor JOO JahreIl beim Übergang von der Agrar- zur Indu­
striegescllschafc gegeben habe'. 
Tarsächlich vollzieht sich in Wirtschaft und Gesellschaft aller Indusrnenarionen ein 
grundlegender Wandel, dessen Ausmaß nur mit dem der ersten industriellen Revolu­
clon durch die Einführung der Dampfkraft und dcr Mechanisierung der Arbeit 
verglichen werden kann. Die akruelle »dricre industrielle Revolution« (Steinmüller) 
oder- wie sie auch genannt wird - »digi tale Revolution« nahm mit der Digicalisieruog 
von Infonnalionen und der Verbreitung durch neue Telekommunikatjonsformell als 
Staar, Winschaftsumemehmen und kleine Teile der Bevölkerung einbeziehende Er­
scheinung in den 70er Jahren ihren Anfang. Dic einscllJleidende~ ökonomischen und 
gesellschaftlichen Umbrüche zeichnen sich in relevantem Maße aber erst jetzt als 
Folge der »new cconomy" mir seinem ubiquitären Umbau von der Industrie- in die 
sog. Wissensgesellschait ab. 
Als Katalysacor einer Entwieklllng nach den Leitlinien dieser neueIl Ökonomie 
erweisen sich die Öffnung des Tclekommunikationsmarktes und das Internet, über 
das der weltweite Darcnaustausch erfolgt und der elektronische Geschäftsverkehr 
angebahnt und abgewickelt wird', Die Entwicklung wird von zumeist börsennorier­
cen Inrernet-start-up's getragen, deren Borsenwert (rotz hoher Verluste phancasrische 
Höhen erklimmt, während der Börsenwen von Konzernen der alten Ökonomie trotz 
steigender Gewinne sinktl . Die in IT-Unternehmen beschäfcigten Informatik-Spe­
zialisten, die häufig trotZ (oder wegen) auraktiver Aktienoptionsprogramme für 

I B~djschc Zeitung 6. S. l OOO . 

i Dazu Ht'MS{;'Y, ()as Unbehagen im K:lprtali smuS', !ooo. 
J Die D,imltrChryslcr AG i' l dlS weh",<:il umsalzSI;;rks lc Unrcrnchme.n, wos sic h In der M"klk.pit,lisic· 

n.tng)~doeh nich. wicd crspicgcli: Nach dem Börscnwcrl , .. ngien d" Unternehmen nichl Clnm.1 un'crdcn 
TOP 100; '1:1. Jcskc. Zwischen Umsatz und fl örset\wer<., \'AZ vom , .Juli '000. S. U I, 
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Mitarbeitcr höchstens einige Jahre an ein Unternehmen gebunden werden können. 
erhalren ein deurlich höheres Einkommen als das traditionelle Management. 
Größere Teile der Bevölkerung als je zuvor sind zu Aktionären geworden. wobei 
bevorzugt in Aktien der mit Hilfe von venrure capital an den Neuen Markt ge­
brachten sun up-Gesdlschafren investiert wird. Die Bevölkerung sieht in Überein­

stimmung mit der Policik die Chancen für Winschaftswachstum und Vollbeschäfti­
gung, für arttahive neue Dienscleisrungen, Konsum- und Umerhalrungsalternativen. 
Sie nimmt als Folge in Kauf, daß die Schere der Einkommensverteilung in der 
Internet-geprägten Nellen Ökonomie damit weiter auseinander geht, die Globalisie­
rung Arbeitsplätze in d~s Ausland verlagen, die gcwerkschafdiche Bindung" und 
tarifvertragliche Regulierung in der neuen Medienindusrrie bedeutungslos wird, die 
Privatisierung suarlicher Unternehmen die Schließung von Poscfilialen und Eisen­
bannnebenlinien beschleunigt und die Liberalisierung der Märkte die Vcrbreitung 
von Atomstrom und die Verödung von Rundfunkprogrammen fördere 
Vom Staat wird erwartet, daß er diese Entwicklung materiell fördere. Don, wo die 

öffentliche Hand angesichts knapper Kassen den Anschluß zu verlieren drohr, greife 
die Internet-Economy mit der Subventionierung von Staatsaufgaben ein: Unter dem 
Slogan »Schulen ans Netz" sponsern T-online (» T-Class«) und AOL das Bildungs­
wesen und finanzieren Computer und Netzbccrieb. lm Sinne von Walter Eucken wird 
vom Gesetzgeber der Abbau von Regulierung gefordert. Allenfalls soll dem Indivi­
duum die Freiheir gesichen: werden, sich zu informieren und dann soviel Risiko 

einzugehen, wie es möchte. 
Auch der deutsche Gesetzgeber muß aus zwei Gründen reagieren. Zum einen muß er 
das Privatrecht mit dem noch aus dem AgrarL.Citaltcr stammenden Bürgerlichen 
Gesetzbuch an das Digitalzeitalter anpassen und mit neuen bürgerlich-rechdichen 
Nebengesetzen die digit~len Handels- und Handlungsformen so regeln, daß rechts­

sicheres WirtSchaften mit einer vorhersehbaren und akzeplierbaren Risikoverteilung 
möglich wird. Zum anderen muß der Gesetzgeber auf die aus dem globalen elektro­
nischen Geschäftsvcrkehr neu entstandenen Verbraucherrisiken und neuartigen Ge­
fährdungen der PersönJichkeitsrechre reagieren, soweit er als nationaler Gesetzgeber 

dazu in der L~ge ist; denn der nalionale Gesetzgeber hat auf dem Gebiet des Win­
schaftsrechts seine Gesetzgebungskompetenz weitgehend an die Europäische Gc­
meiJ1Scha(t abgegeben. 

2. Rechtsfragen bei der Digitalisierung von Wirtscha{tsgütern und Dienst­
leistungen 

Ein zentrales Problem iür Gesetzgebung und Rechtsprechung ist die Digila.lisierung 
VOn Wirtschafrsgütern wie Computcrprogrammen und Informationen (Text-, 
Musik -, Film- und Bild-Datenbanken). Als handclbare Güter kennt das Bürgerliche 
Recht nämlich nur körperliche Gegenstände und Rechte. Nur diese können zum 
Gegenstand von Rechtsgeschäften gemacht werden . Software und Datenbanken, die 
in digitaler Form sogar drahtlos über Satelliten übertragen werden können und bei 
der Übergabe folglich an Materie nicht gebunden sein müssen, wurden überwiegend 

.1 Siehe jetzt aber d,e DGB·ln iti"jve zur Andenmg des BetrVerfG: Beschäftigte in lT- Br~nche wollen 
Betriebs ... " Presseerkläru ng PM '40 vom ~o. 6. l<Y.lO. hup:/ Iwww.dgb.de/cgi/meJdungen/pms.cgi?id~970. 

5°7 
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508 als immaterielle Güter angesehen! . Die Einordnung immaterieller Güter in das 
Vertrags-, Sachen- und Haftungsrechc hat Rechtswissenschaft, Rechtsprechung 
und Gesetzgebung vor neue Herausforderungen gestellt. Auf einige Aspekte sei 
im Folgenden hingewiesen. 

2.1 Vertragsrecht 

Die verrragsrechtliche Einordnung der Überlassung von Standardanwendungssofr­
ware auf Dauer gegen einmalige Zahlung eines Enlgelts, also der Erwerb z. B. einer 
Textverarbeitungssoftware für 499,- DM in einer EDV-Abceilung eines KauThauses, 
war I~nge Zeit umslJ;tren. Während die Einordnung von Verträgen über die Erstel­
lung eines Individualanwendungsprogramms für die Rechtsanwendung kein Prob­
lem aufwarf', ist die vcnragstypologische Einordnung von Software-Überlassungs­
verträgen uneinheidich. Die Sofcwarehersteller vertreten mit einem Teil der Anwalt­
schaft und Wissenschaft die Ansicht, es würde bei der Überlassung von 
Standardanwendungsprogrammen aufgrund eines Lizenzvertrags nur ein einfaches 
und nicht übertragbares Nuezungsrecht <111 der Software eingeräumt7

• Aueh der 
Bundesgerichtshof stufre Soflwareüberlassungsverträge zunächst noch als Lizenz­
oder Know-how-Verträge ein. auf die das Pachtrecht Anwendung fände : -Die ent­
geltliche Gebrauchsüberlassung des <in das Computerprogramm eingeflossenen) 
Know how wird grundsätzlich als Pacht angesehen«, auf die die mietrechtlichen 
Vorschriften anzuwenden seieng. 
In seiner Rechtsprechung ab [9&4 zog der BGH bei der Überlassung von konfektio­
niener Software zur freien Verfügung gegen einmalige Zahlung eines Entgelts dann 
kontinuierlich und mit zunehmender Kl"rheit kaufrechtliche Vorschriften zumindest 
entsprechend heM.n. Er sah nun in den Datenverarbeitungsprogrammen 1)Verkö~pe­
rungen der geistigen Leistungen, damit aber körperliche Sachen .. . , die - etwa in 
vervielfältigter Form - Gegenstand des Handelsverkehrs sein können und auf deren 
unmittelbaren körperlichen Besitz es dem Erwerber auch ... für die Benutzung 
ankomml«9. 

Damit knüpfte der BGH aber noch immer sehr an der Körperlichkeit der Software 
an, von der sich der BGH vorstellte, daß sie nur auf einem Datenträger verkörpert 
einem Dritten überlassen werden könne. Der Eigenrumsübergang gem. § 929 BGB 
vollLOg sich demnach durch Übergabe des auf einem körperlichen Gegenstand 
gespeicherten immateriellen Gutes. Beim professionellen Softwarehandel werden 
neuerworbene Programme dagegen häufig über Darenleirungen oder bei Satelliten­
übertragung oder in Fun.knetzen sogar drahcJos auf den Kundenrechner übertragen, 
ohne daß ein körperlicher Datenträger übergeben wird. Bei dem Erwerb eines 
Computerprogramms kann es aber keinen Unterschied machen, ob die gleiche 

S Jllnktr. BB ,,88, S. IJH ('}.jo); KzI"'>7 , CR '986. S. 187 (190); Hellss,,,, GRUR 1987. S· 77~ (78~). 
6 Hier wird im allgemeinen WerkvtYlragsrcclu >.ugrunde gelegr. "gI. auch P:zlanddPu!2o, BGB, § 43) RZ.l 

m.w.N. Nach § 6) r i\bS.l BGB kann GegenstAnd eines Werkvtrtrags nicht nur d ie Schaffung eine. 
körpe rli che" Gegenstandes, 50ndtrn auch t in anclerer. durch Arbeit oder Dienstleistung herbeizuführender 
E,folg - ci" den Vorgaben cn/Sprechend ablaufendes Compultr"program m - sein, u."d un le, den Wcrk­
wnrag können, wie aus § 646 BGB folgt , .,uch ogeistige Werke. fa ll en. Siehe abcr die Diskussion zwischen 
Brandi-Dohm, eR '998, S. 6~9. und 'Von Wenphalen, CR l<X>O, S. 7) . bzgl. der $of,w.re-Entwicklungs­
vert'~gc . 

7 Sicht die Nachweise bei T""8"" Außnv<rtraglicl,c H, flUng für (chlerh.lte Computcrpmsrnmmc. '99S· 
S. 1)7 rf. 

8 BG H NJW J 9& I, 16S4 - ProgYlTnmicne SpUTe. 
9 BGH GRUR '9$5, '01511056) " DB 1985. ~6o) - Lign,m~1. 
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Software einmal auf einem Dacencr:iger verkörpert und einmal ,körperlos< überlassen 
wird. Auf den Dalenträger als Transponmedium kann es nielH ~nkommen. Entschei­
dend iSl der angeslrebte rechtliche Zweck, nämlich die Speicherung eines Computer­
programms in dem Speicher einer vom Erwerber beherrschren datenverarbeitenden 

Anl.1ge. 
Der BGH hat dies inzwischen weitgehend anerkanm, indem er die Sacheigenschaft 

von Computerprogrammen »als solchen~ nunmehr bejaht'O und eine Sachübergabe 
auch bei einer Programmüberlassung durch Überspielen annimmt". Mir diesen Ur­
teilen hat der BGH klar gesrellt, daß es Computerprogramme auch dann wie eine 
Sache behandelt und Kauf annimmt, wenn sie nicht auf einem Datenträger als Trans­
portmirtcl gespeichert werden, beim Überlassungsvorgang »also kein körperliches 
Pendanr" haben, sondew direkt beim Kunden elektronisch eingespielt werden. ohne 
daß ein Datenträger als Transporcmedium genutzt wird. Die Übergabe ist danach 
dann vollzogen. wenn derjenige. dem das Computerprogramm mIt seinem Wissen 
und Wollen über Datenleirungen auf seinen Rechner überspielt wurde. das Compu­
terprogramm selbst nutzen und anwenden kann, es also in seinen Verfügungsbereich 
übermittelt worden ist, und sich beide Seiten darüber einig sind. daß und zu welchen 
Gegenleisrungen der Erwerber das Compurerprogramm nurzen kann. Diese Recht­
sprechung wurde zuletzt noch einmal mit der Entscheidung des BGH vom 

22 . n . '997 bestärigt". 
Auch bei einer elekrronischcn Übermitrlung des Computerprogramms "bei gleichem 
wirtschaftlichem Endzweck des Geschäfts" liegt damit ein Kauf über eine Sache i. S. 

des § 908GB vor. an der der Käufer Eigentum erwirbt. Diese vertragstypologische 
Einordnung ist nicht nur deshalb von erheblicher Bcdeurung, weil damit die Vor­

schriften über kaufrechtliche Gewährleisrung gern. §§ 459 H. BGB zur Anwendung 
gelangen, sondern weil damit allein dem Käufer die absoluten Verfügungsrechte des 
Eigentümers an der Software zustehen. so daß der Hersteller bzw. der Inhaber der 

urheberrechdichen VerwcTtungsrechce keine dinglichen Anspruche hinsichtlich des 
weiteren Schicksals der Software geltend. insbesondere die Weiterveräußerung nicht 
unterbinden oder von seiner Zustimmung a.bhängig machen kann. So hat das LG 

München I eine zuvor erlassene einstweilige Verfügung bestätigt'l, wonach der Ver­
kauf eines Standardanwendungsprogramms zur Texterkennung. bei dem nach dem 
25. Aufruf das Ausfüllen und anschließende Übermitteln eines elekrronischen Fra­
gebogens zu persönlichen und technischen Informationen. ohne deren Angabe das 
Programm nicht mehr genutzt werden kann, unzulässig ist. Diese wie eine Pro­

grammsperre wirkende M~ßnahme verletZt die Eigenrumsrechte und wird vom 
Gericht als »Täuschung des Erwerbers" und » Versroß gegen die guten Sitten im 
Wettbewerb. beurteile. 

Daß das auf der Grundlage eines Sachbufvertrags übereignete Produkt den Urheber­
rechtsschutz genieße, ist dabei unbestritten und gesetzlich seit der Urheberrechts­

novelle vom ~4 . Jun\ 1993 '. gekJiin. mit der in U mseezung der EG-Richdinie über den 
Rechtsschutz von Compulerprogrammen ' s ein S. Abschnitt über ~Besondere Be­
stimmungen für Compulerprogramme (§§ 69a-69g UrhG) in den I . Teil des Urheber­
rechtsgesetzes eingefügt wurde. 
Auch die RcdltSwissenschafr geht nunmehr mehrheitlich \Ton der Anwendung der 

'0 BGHZ 10!, '3\ = eR '988, 994 . 
1I BGH Z 109. 97[100f.J - Abz. hl ungskauf. 
11 BGH eR lOCO, '07. S,ehe dnu den krit ischon Besprechungsaufsalz von Ulm~y. eR 2 000. S. HJ 

I J Aktenzetchen 70 " Sloo - Omnipagc . 
'4 BGBI. [ S. 9'0. 
rs ABI. EG Nr. L 111/4l vom '7. j. '991. 

f 09 
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5'0 Vorschriften über den Sachkauf aus'6. Dogmatisch umscriuen ist allerdings noch, ob 
ein Compucerprogramm als Sache i. S. des § 90 BGB angesehen oder wie eine Sache 
behandelt wird, auf die die Sachkaufvor.~chrifcen nur analog angewendet werden. Es 
gibt ;luch Stimmen, die die Sofrware ~Js »verkehrs fähiges GUt" ansehen, auf die die 
Vorschriften des Sach-Kaufrcchts bei einer dauerhaften Überlassung gegen Enlgelt 
direkt heranzuziehen sind. Das hätte allerdings zur Konsequenz, daß § 90 BGB nicht 
mehr als die Legaldefinition des Sachbegriffs in § 433 BGB angesehen werden 
könnte". 

2.2 Wien er Kau/recht 

Die rechtliche Eino(dnung des Immaterialgutes ,Software< isr schließlich bei der 
Entscheidung der Frage von Bedeutung, ob bei einel1l internationalen Handelskauf 
von Software die auch als ,Wiener Kaufrechtsübereinkommen (WKR), bekannte 
UN-Convenlion on Concracts for ehe International Sale of Goods'~ zur Anwendung 
Komme. Art. r Abs. T CISG bestimmt, daß die Vorschriften über den Internarionalen 
Handelskauf auf alle »Waren« (goods; marchandises) zur Anwendung kommen, 
wenn die Ware aufgrund eines Kaufs oder eines Werklieferungsvertrags überlassen 
wird und die einem Mitgliedstaat der Konvention angehörenden Vertragsparteien die 
Anwendung der CISG nicht vertraglich durch eine negarive Rechtswahlklausel aus­
geschlossen haben. Eine Legaldefinition des Begriffs ,Ware< gibt es nicht. In der 
Kommencarliterarur wird darunter grundsätzlich nur eine »bewegliche körperliche 
Sache« verstanden. Gleichwohl wird der Begriff ,Ware, weit auf aUe Gegenstände 
ausgedehnt, die den Gegensrand von Handclskäufen bilden; er umfaßt damit zumin­
dest die grenzuberschreitenden Käufe von Standardanwendungssoftware. Ein Teil 
der Literatur wendet die CISG darüber hinaus aber auch auf die Bestellung von 
individualanwendungsprogrammen an '9. 

Noch umsrrittener ist die Anwendbarkeit der CrSG, wenn nicht nur Gegenstände 
wie die aus Datenbanken abrufbaren Informationen immaterieller Natur sind. son­
dern als Überminluogsmedium das Internet genutzt wird'o . 

.2 .3 ProdukthaJtungsrecht 

Die Einordnung der Software ist auch nach dem Produkthaftungsgeserz von Bedeu­
rung. Nach diesem auf eine entsprechende EG-Richdinie" zurückgehenden GeseLZ 
haftel der Hersteller eines Produkts für die aus einern beim Inverkehrbringen bereits 
vorhandenen Produkrfehler resuhierenden Schäden an Personen oder an anderen 
Produkren. Auch hier hat die Softwareindustrie zunächst vergeblich vorgetragen, die 
Software sei als ein immaterieller Gegenstand kein Produkt im Sinne des Gesetzes. 
Inzwischen ist anerkannt, daß das ProdukthafrungsgesetZ auch auf jede Art von 

.6 Vgl. Tdfgey• Außcrvcrlroglichc Hoftung fur fehlerhafte CompU'crprogr,mm,·, '99J, S. J plf. m.w.N. 
'7 Vgl. }lInkulBenecke, Compulcrrechl, '000. Rdnrn . '17 f. 
,8 CISG vom 11. 4- "SO (BGBl. '989 11 S. SSS). 
'9 D,c,/nrh. RIW '993, S. 44' (45'): Ta<gN (Fn . • 6). S. 1~9f.; Tdcgn, eR '996. S. '57 (,6. L). 
20 D .vu SchmilZ. MMR iOoo, S. '56. 
iJ Richtlinie zur Angleichung der Recht.<- und Vcrwahung"'orschriften der MllglicdSll'WI iJbcr die 

H,Üung {ur fchlcrh~(lC Produkte (I'HRIJ vom '1.7. J9BS (ABI. EG Nr. L 2'0). 
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Computerprogramm anzuwenden ist und der Hersteller für die Folgen fehlerhafter 
Programmierung zivilrechdich einzutreten har". Bemerkenswert ist hierbei, daß als 
Hersteller im Sinne des Gesetzes das programmierende Softwarehaus ebenso gilt, wie 
der Zulieferer eines >eingebauten< fehlerhaften Softwaremoduls, wie der Importeur, 
der die Software erstmals in die EG verbringt, und wie der Händler, der Software 
vertreibt, dessen Hersteller nicht [eststeUbar ist. 

2.4 Urheberrecht an digitalen Produkten 

Die Vermarkrung digitaler Produkte wie Software und Datenbanken, in deren Ent­
wicklung oft erhebliche Summen investiert werden müssen, wardet Gefahrausgesetz(, 
daß die einfache, schnelle und preiswerte Vervielfältigungdurch Unberechtigte (Raub­
kopien) eine Amortisierung der Investition verhindert. Der vertragliche Schutz vor 
Ra ubkopien und der weubewerbs rechtliche Schutz vor Leistungsübernahme in andere 
Produkte konnte nur eine untergeordnete Rolle spielen. Vom Patentschutz werden 
Compurerprogramme ~alssolche. gern. § I PatG und Art. 52 Abs. ) EPÜ ausdrücklich 
ausgenommen. Sofrwaregestütne Verfahren können unter den innerhalb der EU sehr 
strengen Voraussetzungen dagegen patentiert werden'). Gleichwohl sollen heute be­
reits mehr als 20000 europäische Patente für softwarebezogene Erfindungen erteilt 
worden sein" . Auch der BGH hält nun Computerprogrammegenerell fürpatentierbar, 
wenn sie neu sind und auf einem erfinderischen Schritt beruhen' \. 
Der urheberrcchrliche Schutz wurde \1on der zu Recht heftig gescholtenen BGH­
Rechtsprechung dagegen zunächst weitgehend versagt'6. Wiederum waren es EG­
Richtlinien, die zu Novellieruogen des Urheberrechts mit gegenteiligem Ergebnis 
führten. Zunächst sorgte die Umse[zung der EG-Richtlinie über den Rechtsschutz 
von Computerprogrammen'l durch die Novelle des Urheberrechtsgescrzes von 
199)J2 dafür, daß Software nun unabhängig von einem besonderen Maß an Schöp· 
fungshöhe Urheberrechtsschutz gcnießt19. 

Mit einer weiteren Urheberrechtsnovclle'o zur Umsetzung der EG-Richrlinie über 
den rechtlichen Schutz von Datenbanken)' wurden auch elektronische Datenbanken 
unter einen deutlich verbesserten Schutz des Urheberrechtsgeseezcs gesrcllt)'. Die 
individuelle Gestalrung einer elektronischen Datenbank genießt gern. § 4 Abs.2 
UrhG Urheberrec.htsschutz, wenn die Anforderungen an die Schopfungshöhe bei 
der Gestaltung der Datenbank gem. § 2 Abs.2. UrhG erreicht ist, also die »Origi­
nalität im Sinne einer eigenen geistigen Schöpfung" festgestellt werden kann. Eine 
Qualitätsbeurteilung erfolgt nicht (Schutz der ~klelnen Münze,,). 
Darüber hinaus hat der Gesetzgeber mie §§ 87a ff. UrhG einen reinen lnvestitions-

u D.zu nahn T,:egrr (Fn . • 6). 
2} N.htr dr.zu Jrtnlur/8enecke (Fn. '7), Rdnrn. 'H H.; Ju"ker. NJ W 2000. S. Ij04 (I }07). Die ral<:nt;"'· 

barke;r auch von Solt'''lTe .115 ,olcher soll ,lIerdings edeiChten wtr,kn, vgJ. d,zu den [nrwurf hup:!/ 
europ •. cu .intlcomm/inlem.l_m~rht.fdc/JndedHm; Müller, CRi lMO, S. '7; SchOn/ger. CI 2000. S. 119. 

Diese Initi3li,·. ruft hefligen PrOlcSI hCnlor. hnp:/Iswpn.ffii.org/ ,·reji/doku/indcxdc.hlml und hllp:// 
pcririon.<urolinux.org. 

'4 50 Scboniger. Cl '000, S. "9. 
'I BGH CR 1000, ,&( (Logihcrifilutton) und BGH CR '000, 500 (SprachanJlyseeinnchrung). 
l6 nCH2. 94. ,l.76 - Jnk;1l>f;oprosro.mm. 

'7 EG·Richriinie des R.les "om '4 . 1. 199' (9,hol/EWG), ABI. EG Nr. L n~/41 . 
,g Ge~C"17 vom 9.10. '99} (BGB!. 15.910). 
29 BGH NJW '99', I2JI - BClricb5Sr~,cm . 
}O An.7 d<os luKDG vom H. 7. '997 (8GB!. I 5. ,870). 
J 1 ABI. EG Nr. L 77120 vom ",}. '996. 
p Junke-rIBenccke (Fn. 17). Rdnrn. 46 Ir. 

}11 
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512 schutz des Herstellers eingeführt. Entscheidend für die Schmzfiihigkeit ist danach. ob 
mit der Erstellung der Datenbank ein relevanter wirtschaftlicher Aufwand. eine 
wesentliche Investition verbunde.n war. Es geht in diesem Kontext also schlicht 
um den materiellen Aspekt des Tnvestitionsschutzes und nicht (mehr) um die Siche­
rung von Persönlichkeitsrechten der Werkschöpfer. 
Bemerkenswert ist hier wieder der Einfluß des EG-Rcchts auf deutsche Rechts­
tradirionen. Das EG-Recht als Qucllrecht dieser Urheberrechtsnove!le fühn dazu. 
daß die Rechee der von Arbeitnehmern geschaffenen Werkc von Anfang an beim 

Arbeitgeber entstehen und nicht erst aufgrund einer arbeitsrechtlichen Übertra­
gungstheorie auf den Arbeitgeber übergeleitet werden müssen. wie es für andere. 
traditionelle Werkarten noch immer der Fall ist . Signifikant ist auch, daß sich das 
Urheberrecht immer mehr)) und nun mit §§ 87a H. UrhG auch ausdrücklich von 

seinem primär die Persönlichkeitsrechte schützenden Kern end'ernr und mit den 
Datcnbanken auch Werke ohne die von § 4 i.Y.m. § 2 UrhG verlangte Schöpfungs­
höhe schützt, wenn ihre Herstellung mit wirrschaftlichem Aufwand verbunden ist. 

2.5 Urheberrecht und Elektronische Pressespiegel 

Konnten wir bisher beobachten, daß auf die Substitution körperlicher Gegenstände 
durch elektronische Produkte traditionelles Recht entsprechend angewendet wird 
oder der Rechtsschutz durch gesetzgeberische KlarSlellung gesichert und sogar er­

weitert wird, so illusrnerr das folgende Beispiel. daß auch Brüche in der Recbtsem­
wicklung eintreten können. Es gehr um die zunehmende Verbreitung elektronischer 
Pressespiegel. die die bisherigen Papierformen zunehmend ersetzen und lnIormatio­

nen schneller un,d komfortabler darbieten. 
Dabei ist umstritten, ob elektronische Pressespiegel wie die traditionellen Papier­
pressespiegel im Sinne des § 49 UrhG gegen Zahlung einer Vergutung an die Ver­
wenungsgesellsehaft (VG) Wort genehmigungsfrei erlaubt sind oder ob hierfür eine 
gesonderte Reehtseinräumung durch den Rechteinhaber erforderlich ist. Die Recht­

sprechung der InstanzgerichteH geht davon aus, daß die urheberrechdiche Schran­
kenregelung für Pressespiegd eng auszulegen ist und § 49 UrhG elektronische 
Pressespiegel. von denen besondere Gefährdungen für die Rechtsbeeinträchtigung 
des Urhebers drohen., deshalb rUche erlaßt. Sie untersagt es der VG WOrt. Verträge 
über elektronische Pressespiegel abzuschließen, obwohl diese Form des Pressespie­
gels die Papierfonn verdrängen wird. Die Verlage gründen inzwischen eigene " Ver­
wenungsgesellschaften~ wie die Presse Monitor GmbH. deren Erlöse allerdings an 
die Verlage gehen. Für die Journalisten, denen tarifvertraglich die Pressespiegelver­
gütungen alter Form nach § 49 UrhG zustehen., hat das nebenbei zur Folge, daß sich 

die Ausschütcung der VG WOrt (1999; 7,7 Mio. DM). dessen Aufkommen sich bei 
diesen Berechtigten im wesemlichen aus den Pressespiegelvergürungen speiste, auf 
einen kleinen Bruchteil reduzieren wird und Journalisten für ihre Leistungen im 
digitalen Zeitalter nach der jetzigen Rechtslage demnach weniger erhalten werden!<. 
Es bleibt abzuwarten., ob die Gewerkschaften als Tarifvertragspanei eine Erstreckung 
der Pressespiegelvergülung auf elektronische Pressespiegel erreichen. 

» Siehe schall S':nlon, Das Allgemeine .PcrsÖnlic.hkcitsrt cJll und seine gcwerblichen Erscheinungsformen, 
198 I; Göuingl Per:\önli chk citsrcchte .11 Vcnnögt·nswcru. 199 -1. 

H OlG Köln }O. ". '999: LG f-l.mburg. 7.9. '999 (beide cr ;000. ) 8); OLG H.mburg, 6.~ . >""c() U ",j 
99)· 

)! Siehe d,gegen ~us der S,ehr der Vorlog. Wall",!. AlP 2000. S. 2). 
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3. Rechtsfragen des Internet 

Die Digira.lisicrung von Informationen i.w.S. erforderte nicht nur die zivilrechtliche 
Einordnung der neuartigen digitalen Produkte und Dienstleistungen. Die E.ntwick­
lung der Telekommunikation und das Entstehen neuer Dienste in globalen Netzen 
ermöglicht auch die Realisierung des Elektronischen Geschäftsverkehrs als Massen­
geschäft, der weit über den zwischen Zulieferer und Produzent bzw. zwischen 
Erzeuger und Händler schon seit einigen Jahren praktizierten Electronic Dara Inter­
change (EDI) hinausgehtJ6. 

Bei dem E-Business zwischen Kaufleuten (busioess-ro-business/b2b) und zwischen 
Kaufleuten und Endverbrauchern (business-Io-coosumer) erfolgt die Vertragsanbab­
nung und der VerrragsschJuß, teilweise auch die Erfüllung der Leistungspflichten auf 
elektronischem Weg. Darüber hinaus entwickeln sich neue, nerzspezifische Dienst­
leiscungen wie die Online-Auktionl7, die Vermitrlung von raba((ierten Gemein­
schaftseinkäufen virtueller Einkaufsgemeinschaften (Powershopping)Js, die elektro­
nische Unterstützung von Beschaffungsprozessen (e Procuremenr), Verbraucher­
Produkttests und Tnformationsvermittlung (information broker). Über das Internet 
werden künftig auch grundlegend neue Formen der Individual- und Massenkom­
munikacion angeboren, die es mituntcr schwierig machen, diese beiden Kommunika­
tionsformen begrifflich und damit rechtlich eindeutig zu trennen (web broadcasting, 
teleteaching). Um nur ein Beispiel aus dem. Bereich des Zivil- und Wirtschaftsrechrs 
zu nennen, sei auf die Möglichkeit der elektronischen Hauprversammlung c.>iner 
Aktiengesellschaft hingewiesen. Das Bundesjustizministerium legte Ende. 1999 einen 
Entwurf für ein Gesetz zur Namens"krie und zur Erleichterung der Sümmrechrs­
ausübung (NaStraG-E) vor, mit dem ein erster Schrin zur virtuellen Hauprversamm­
lung mit elektronischer Scimmabgabe gegangen wirdJ~. Auch diese Gesetzesinitiative 
fällt in den Arbeitsbereich der neugebildeten Arbeitsgruppe des BMWi und des BMJ 
!.Ur Verbesserung der rechtlichen Rahmenbedi(lgungen für die Inte~net-Wirtschaft. 

3.1 Domainrecht 

Jeder, der im world wide web als dem bedeutendsten Dienst im Internet Produkte 
oder Dienstleisrungen anbictet, benörigt eine ,Domaio< als individuelle, möglichst 
eingängige Web-Adresse. Jede Adresse kann natUrgemäß nur einmal vergeben wer­
den. Es verwundert deswegen nicht, daß die häufigsten Genchtsenrscheidungen zum 

~6 Duu Seile •. EDI Model Agreements, in: Kilia1l/Wicb, (.ds.), Dau Sccumy in Computer Networks ~nd 
Legal Problems, '99', S. ,6,; Kilia1l. DuO '993, $.606; PicollKiliall u. a., EleeLron\c Da .. Tntcrchango 
(EOI), '994. 

~7 LG Münster(2uschi>g i« kein KJUfvmr<lgsabschluß) J2 1000: K&R 2000, S. 7 ~o m. ~bl. Anm. khwitzl 
Mry~r. S. ~oo I. D.lgcgen auch AG Sin,heim K& R 'COO, S.,o I. Ebenso Riifncr, JZ -'000, S. 71 I . Lur 
Zul ~5si gkeil \'on Onlinc-Vc"'ileigerungen VChl/4gC, MMR '999, S.680; Huppcrlz. MMR 1000. 5. 61; 
Emu. eR 1000 . S.JO~; Sl ögmiiJlcr, K&R 1999. S_ ;9'. mit Hinwei sen auf d,e weiter. R<chup,cchung. 
Zwischen (fehlendc,) gcwtrbc,,-'<Ohdicher Zul.Higkei. und (gegebener) ~ivilredl1licher Verbindlic hkeit 
dif!cre,uierc"d Hollerbarh , OB 1000, S. lCO!. 

JS Vgl. OLG l-Iamburg, eR !ooo, ,8, = NJW 2000, 20H = E\VJR 2000. 147 m. Anm _ Mankowiki = K&R 
1000. ' .\ j m. Anm. Kouhoff D.n. ch ist die<cr Handel wegen Verstoßes gegen d .. R.ballgcse'z. d.s n.eh 
cl"n Pl änen der Bundesregierung demnachst .ufgehoben werden soll, unzulässig. D as LG Köln .. kennt 
ein übertriebenes Anlocktn und damit einen Vcrswß gegen § I UWG, LG Köln K&R 20CO, IJ7. D,e 
Bu ndcsrcgicrung stcht diC'Sc neue Einkaufsform dagegen schon je.>" ,Is m.rk,Üblich und dah e, nicht .1 , 
unzulässig "n, siche ßT-On_ 'v )6,8. Dazu auch E""I. eR 1000, S. 1)9. und Leib/~/So,nilu , zlr ~ooo. 
S· 7)1 · 

}9 Siohe dnu nur "'odrk. 'ZIP 1999. S. !99~; dus .. hl.l.:ffwww.jurMnlil.dc/wfs.lzlnolckloklienrecht.llIml. 

51) 
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Intemelrechc - noch vor rechtlichen Auseinandersetzungen zu den hier nicht weiter 
n;tchgehban:n Urheber-, Marken- und Wettbewerbsverietzungen~O - einen Streit um 
die Domain zum Gegenstand haben<'. In ersrer Linie gehl es um AfL~prüche auf 
Herausgabe der Domain bzw. um Unterlassung der Domainverwendung wegen einer 
Verletzung von Namcns- oder Markenrechren (Heidelberg, Fehmarn, Arnsberg, 
Krupp, Liebherr, Honda, Epson, Zwilling, Freundin. Eltern, Blaue Seiten, Marine 
u.v.m.) und wegen eines sittenwidrigen Weethewerbsverhaltens durch Verwendung 
eines Kundenströme kanalisierenden GattungsbegriffsP oder durch eine Alleinstcl­
lungshehaupmng (Amtsgerichte, Ärztekammer, Rechtsanwälte, Mitwohnzentrolc. 
Bahnhof). 
Die Domain wird selbst immer mehr zu einem handeJbaren Wil1scllll.ftSgUC; eine 
registrierte Domain kann wie ein subjekcives Recht gehandelt und überrragen werden 
und unterliegt anerkanntermaßen sogar der PländungH . Ist die Sccond-Level-Do­
main hinreichend unterscheidungskräftig und verletzt sie keine Freihaltebedürfnisse. 
ist die Domain auch als Marke eintragungsfäbig, was ihren Wert entsprechend er­
höht. 
Das Rechte verletzende Domain-Grabbing~j und wettbcwerbs- und marken rcchc­
liche Abgrenzungsfragen werden die Gerichte angesichts fehlender spezialgesetz­
licher Regelungen auch in Zukunft noch intensiv beschäftigen) bis sich eine einiger­
maßen widerspruchsfreie und einheitliche RechtSprechung herausgebildct hat. Um 
hohe Gerichtskosten zu sparen und schnelle Enrscheidungen durch Fachleure zu 
gewährleisten, spielen Schicdsverfahren vor Schieds- oder Schlichtungsstellen bei 
Domainsrreitigkeiten weltweit eine zunehmend bedeutende Rolle. Jüngst wurde 
von der Internet Corporation for Assigned Names and Numbers (ICANN) mit 
dem "CPR - Institute for Dispute Resolution« in New York eine weirerc Schieds­
stelle gegründct, während allein bei den bestehenden Schlichcerorganisationcn des 
WIro Arbitrat..ion and Mediation Center in Genf41 , bei E-Resolution in Kanada und 
beim National Arbitration Forum (USA) derzeit rund 700 Domainstreitigkeiten 
anhängig sind. Die Dachve(bände der europäischen Handelsunternehmen (Euro­
Commerce) und der Industrie- und Handelskammern (Eurochambres) zogen nach 
und beschlossen im Juni 2000 den Aufbau eines Systems zur Regelung außerge­
richtlicher Streitigkeiten unrer der Bezeichnung 'OnlineConfidence<. Für eine spe­
zielle gesetzliche Regelung besteht kein Bedarf; sie ist auch nicht vorgesehenj~. 

40 Dnzu m.w.N . Schalk, MMR )000. S. S9. Si<hc ~uch ClmsIlOf1Sf>J, MMR 2000, s. 12}. 

4' Vgl. d.2U Erd, KJ '000,5. '06. 
4' Elne.;e;,s OLG H.rnburg K&.R 2000. '90 = eR '999.779 (mirwohnun,mle.dc unzulissigl, .nd"rerseil< 

wic d" OLG Fr:>nk{Ul"\/M. Afl' 1997,6\0 (wir'{.Schaft·online.de) nun wieder das crst;nsr,nzlichc LG 
I-I>mbu,!: K&R lOOO, ~IO (bslIl1inulc.dc zulässig), wei l die Vc ..... endung von G;;ttllngsbcgriffcn im 
Internet .ndors als im geregelten Morkcnrcdn nicht \'On '·Mnhcrein wellbcwcrbswidrig sei. Der BGH 
hat die Revision der Bekhglen . ngenommen und wird in di l:'Scr Frngc eine erste höch.strichterliche 
Klamdlung herbeifuhren. Siehe .uch SDsn;lu, K&,R 1000, S. 2Q9. 

43 LG Essen K&R 1000. 9' (LS). 
44 Siehe dazu SicklRldmr, K&.R '000, s. H9, und E.rd. Kl 1000. S. 10 6 . 

4 S Dieses all erdings bisher nu r zum Schutz von Handclsm .. kcn tä,i gc UN·Schicdsgcricill e/ll.<chicd x. B .• m 
,. August 1000 gcg('n eintn DomJin-!nhabc r aus Uruguay zugu nstcn Y~hoo!, d.,R die Dom,ins y.hoo­
nlail.ncl, ya hoofrce.com und ,"hlreiche "'oitere Adressen on Y"hoo! her.\USl.llgebcn seieIl; siehe hupe/! 
arbitcr.wipo.iml dom"ins/dccis;Qns/h tm l/d , ooo·04,S.ltlrnl. 

46 GrufldlCj;end ~um DOlllain.Rccht Vif,!bu,'s, K~nnzcithcn rcclll, in : Hoere"JSil"bcr (Hrsg.), Hlndbuch 
Muh;medi~·Recht, 1999. 
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J .2 Vertragsrecht 

Umfassende und einschneidende gesetzliche Eingriffe mit tiefgreifenden Änderungen 

der bürgeriich-rechüicben Dogm2tik wird es dagegen im Veflragsrechr und Verbr3U­

cherschutzrecht geben. Grundsätzlich steht die \'(/jrksamkeic des eleklronischen 

Venragsschlußes nicht in Frage, weil die zum Vertragsschluß führenden Willens­
erklärungen - von Ausnahmen abgesehen - auch elektronisch abgegeben werden 

können". Soweit für bestimmte Rechrsgeschäfte aber die Schriftform gesetzlich 

vorgeschrieben oder zwischen den Vertragsparteien vereinbart wurde, wird die 

elektronische Signatur als unverwechselbarer Herkunfrsnachweis eingeführt, weil 

SchriftStücke mit der eigenhändigen Unterschrift als materielle Träger von Willens­

erklärungen der Priv3trechtssubjekte nicht mehr ausgetauscht werden, Der Gesetz­

geber hat mit Art. 5 des IuKDG (Signamrgesetz), ergänzt durch die Signaturver­
ordnung der Bundesregierung,i, die technischen und organisatorischen Anforderun­

gen an eine solche schriftformwahrende elektronische Signatur geregelt. Derzeit wird 

der Entwurf einer Novelle des Signacurgeserzes aufgrund der EG-Signaturrichdinie 

diskutiert. Die Bundesregierung hat nun entsprechend den Empfehlungen aus der 

Evaluierung des Signaturgeserzes sowie aufgrund der EG-Signaturrichdinie49 einen 
"EnTWUrf eines Gesetzes über Rahmenbedingungen für elektronische Signaturen« im 
Kabinett be~chlossenj o. Auch nach diesen Novc1lierungsplänen sind biomenische 

Techniken zur Tdencitätsfeststellung - wie sie die EG-Richdinie nicht ausschließt - in 

DeuLSchland (noch) keine zugelassenen Verfahren. 

Die zivi/rechtliche Anerkennung der elektronischen Signatur i. S. des Signaturgeset­

zes als Substitut für die eigenhändige Uncerschrifr steht aber noch aus. Derzeit liegt 

vom Bundesministerium der Justiz der Entwurf eines Gesetzes zur Anpassung der 

Formvorschriften des Privatrechts an den modernen Rechtsgeschäftsverkehr vor' '. 

Danach soll in § 1268GB der folgende 3. Absatz eingefügt werden: »Die schriftliche 

Form kann durch die elektronische Form erseczt werden, wenn sich nicht aus dem 

Gesetz ein anderes ergibt, « Ein neuer § 1l6a BGB ergänz!: "( [) Soll die geseezlich 

vorgeschriebene schriftliche Form durch die elektronische Form ersetzl werden, so 

muß der Aussteller der Erklärung dieser seinen Namen hinzufügen und das elektro­

nische Dokument mit einer qualifjzierten elektronischen Signatur nach dem Signatur­

gesetz versehen. (2) Bei einem Venrag müssen die Parteien jeweils ein gleichlautendes 

Dokument ;n der in Absatz I bezeichneten Weise elektronisch signieren." Anpas­

sungen des Allgemeinen Teils des BGB bei den Vorschriften über die Abgabe und den 

Zugang von elektronischen Willenserklärungen soll es nicht gebeni'. 

Die e1ektronischc Form ist allerdIngs auch zukünftig dann keine Alternative zur 

47 S\rllvenretend fur viele Mthrillg" Vcrt mgsabsehluß im 10l<rnel, in: Hoerenl5icber (Hrsg.), Handbuch 
Mllhimcd i,,·Rechl, '999. Ausführli,h Zu den Rechu(rogon derdek"o"i~ ehcn WilienscrJJämngcn KOlh, 
Intemet·Reeht, ' 99S, S. 12S H. 

48 Si gllatur\'crordnung vorn 11. Oktober' 997 (BGBI. I S. 219~), gcandcrt durch Verordnung ,'om ».Juni 
> 000 (BG BI. I S. 981). 

49 Rich!linic 1999/SlJ/E.G de.s europ;:ischen P,rbrncnl\ und des R,tes iJber gcm<in"h,tfdiche R.hmen­
bed in gungen iur ckktroni,chc Sign'turen vom 1). Ocnmher '999 (ARI. F.G Nr_ L IJh 2l- Siche dazu 
Schlechter, K&.R 1000, Reil~ge " S. }_ 

jO K,bint'mbcschluß vom 16. AuguSl 2000. Eckpunkte dc< RMWi (ür einen G esetzcsclUwun vom April 
1000 (I"tp:l/w~.iid .de/iukdslc"Jllindcx. htmt und hHp:/lwww.bmwi_dclinlomatcria l/i nfogcsellsch,tft/ 
signamrg<setz. htmt). Zu deli Entwurfen Wlelsch, DuD 1000, S. 408; Kil;,m, BB 2000, S. 7JJ: Muglich, 
MMR 1000, S.7: Roßnagel, MMR 2VOO, S.4P. Neben ,nderen Stalten haben auch die USA ein ~m 
t. '0. 2C:~ In K ... 1r getrolencs SignJmrgcsetz verabschiedet (EleCironic Sigllaru,cs in Global .nd N .. ion~1 
Commerce Aal , hllp:/hhom.lSJo<:. gov, don unter der Nr. S.761. 

j' Sunde I-Juni >CO<); doku melltiert Unler htlp:llwww.hmj.bund.ddggv/ggvo lo. pd!. 
S 1 Dies kritisiert auch V.h'/dgc, Dß lOOO, S. 'So, . 

P5 
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Schriftform und zu der notariellen Beurkundung, wenn ein Gesetz dies ausschließt!). 
So siehe das Verbraucherkreditgesetz vor, daß im [nteresse des Verbraucherschun:es 
Verbraucherkreditverträge nur schriftlich (d . h. mie eigenhändiger Unrerschrift) ge­
schlossen werden können (§ 4 VerbrKrG). Hier ließe sich die elektronische Signatur 
einserzen, wenn nicht der zitierte Gesetzenrwun zur Anpassung der Formvorschrif­
(en des Priv3rrcclns an den modernen Rechtsgeschäfrsverkehr mit An. ! 6 Ziff. J eine 
Ergänzung des § 4 Abs.' VerbrKrG vorsähe, wonach der Abschluß des Verbrau­
cherkredicverrrages in elektronischer Form ausgeschlossen isr. 
Das steht auch nicht mir der Intenc(on des EG-Rechts in Widerspruch, das innerhalb 
der Europäischen Union in der Weise eine Rechtsvereinheirlichung erreichen will, 
daß alle nationalen Geserzgeber die Verwendung der elekrronischen Signatur er­
möglichen müssen. Zwar heiß! es in Art. 9 Abs. t der EG-Richdinie über bestimmte 
rechtliche Aspekte des elektronischen GeschäftSverkehrs'· (Behandlung elektroni­
scher Verträge), daß die Mitgliedslaaten darauf achten, daß ihre Rechtsvorschriften 
den Abschluß elektronischer Verrräge ermöglichen. 
Andererseits erkennt auch die E-Commerce-Richdinie an, daß das Recht unberührt 
bleibt, das für die sich ~us Verbraucherverträgen ergebenden vertraglichen Schuld­
verhältnisse gilt und die Richtlinie dem Verbraucher nicht den Schutz entziehen kann, 
der ihm von den zwingenden Vorschriften für vertragliche Verpnichtungen nach dem 
Recht des Mitgliedstaates, in dem er seinen gewöhnlichen Wohnsitz hat, gewähn wird 
(Erwägul}gsgrund 55). 
Der Verrragsschluß im Netz auf der Grundlage elektronischer Willenserklärungen 
(Angebot und Annahme) sollte nach den ersten Entwüden zur E-Commerce-Richt­
linie auf dogmatisch neuem Weg erfolgen. Bislang gilt, daß das Anbieten' von Waren 
und Dienstleistungen im Tnternet kein verbindliches Angeboc im juristischen Sinn 
darstelir, sondern nur eine an den Kunden gerichtete Aufforderung zur Angebots­
abgabe (invit:nio ad offerendum)fJ . Auf das Angebot des Kunden muß der Anbieter 
seine sich mjt dem Angebot deckende Annahme erklären (Willenserklärung unrer 
Abwesenden), wodurch der Vertrag wirksam zustande kommt. Allenfalls bei Rechts­
geschäften, die über das Netz auch unmjttelbar erfüllt werden können (Datenbank­
dienste oder Sohwaredownloads in Verbindung mit garantierter Gegenleistung durch 
ein sicheres e!ecrronlc paymcnt-Verfahren) wird man in dem Websiteangebot bereirs 
ein rechtlich verbindliches Angebot sehen können, d~s der User durch Mausklick 
annimmt l (. 

Nach einem früheren Entwurf zu Anike1 J' E-Commerce-R1 sollte das Angebot 
bereits in der Darbietung eines Produkts oder einer Dienstleistung im Internet zu 
sehen sein. Der Abruf der Ware oder Dienstleistung durch Anklicken als elektro­
niscne Willenserklärung wäre dann die Annahme, die aber nur dann zu einem An­
spruch des Kunden auf Erfüllung des Vertrags führen kann, wenn der Dienstcanbieter 
die Annahme zumindest durch elektronische Mitteilung bestatigl. 
Von dieser zu Recht kritisierten l ', von der EG-Kornmission allerdings nur für den 

SJ So bzgl. §§ 761, 766, 780, 7S, BGß, § 4 VerbrKrG u"d § } TzWrG. 
H Richr ünic l coo/}./EG des Europ.ischon Pa rlaments und des Rares vom 8.J uni lOCO über bes, imnHc 

rtchdichc A,.,prktc der Oi<n,tc der Info rm.tio nsgc-scllschait, insbesondere des elektronischen G eschäfts ­
verkehr<, im Binncnmlrkt (.Richtlinie über den elcklronischcn Geschäftsverkehr.), ABI. EG Nr. L 178ft 
(E-Commerce-RJ). 

j S Herrschende Meinung. siehe nur Gode/raid. Cllooo, S. 8) (81); I(Idltl. Elek,roni,chcr Rechtsverkehr und 
EDJ, '998, S_ '79{'S,); H~Ylln8 , lnlernClrCchl, S. So; , . A. \YlidmrrllJablcy. Rechts(rlgen beim [leerronl< 
Comm<rce. 1997, S. 146 (fur die Schwei z). 

56 Vgl. MeI,,-ing>', Vcrtr.gsab$chluß im Interne •. 1999. R2, s! fL; YchnerlBtlll , OB 1000, S .• 009; Gimmy. 
V.m"pschlul! im Im crnN, 1000. S 65 (67); RingJG"O:,'odz, Rec lltsproblrn\c der Illlcrnelnulz ul1g. S, 447 

(457)· 
S7 Hocren) MM R '999, S. '9' (198 fL) ; Mael1"./, M MR '999. S. I ff7 (I? I); Trllc"bom. K&R '999. 5 . 1 S 1. 
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Fall der Angebotsabgabe durch den Provider gedachren Regelung,g ~Is Vorgabe an 

den Gesetzgeber des nationalen Ver! ragsrechts isr die letzt lich beschlossene Richtlinie 
erfreulicherweise unter Rücksicht auf die dem deutschen Abstrakrionsprinzip eigene 
andere dogmatische Sichtweise wieder abgerückt. Nunmehr heißt es in An. I I E­

Commcrce-Rl nur noch, daß der Nutzer eine elektronische Besrellung abgibt, deren 
Eingang der Diensteanbieter ullverzüglich auf elekrronischem Wege zu bestärigen 
hat. Bestellung und Bestätjgung in der Terminologie der Richtlinie sind Angebot und 
Annahme nach deUlschem Vertragsrecht!? Der Zugang der Erklärungen erfolgt nach 
ArT.. (( Abs. ( 2. Spiegelstrich der E-Commerce-Rl dann, wenn der Empfänger die 
Möglichkeit zum Abruf der Erklärung hat. Mi! der Möglichkeit des Abrufs der 

Eingangsbestätigung der Bestellung ist der Vertrag geschlossen. 

J .J Verbraucherschutz recht 

Für die Verbraucher60 sind das Haustürgeschäftewiderrufsgese!z und das Verbrau­
cherkreditgesetz die zentralen Verbraucherschutzgesetze, die ihnen als zumeisr uner­
fahrener Vertragspartei besondere Informations- und Widerrufsrechte gewähren. Das 
Haustürgeschäftewiderrufsgesetz findet bei den über das Internet abgeschlossenen 
Rechtsgeschäften mit Verbrauchern wegen des in § 5 Abs. 2 und) HWiG ausdrück­
lich in Bezug genommenen Speziali[ätsgrundsatzes~' und wegen der Andersanigkeir 
des sachlichen Anwendungsbereichs allerdings keine Anwendung6

'. Für das Ver­
braucherkredicgesctz, das nicht nur entgelrliche Kredite in Form von Darlehen, 
sondern beispielsweise auch Vercräge mie Zahlungsaufschub oder sonstigen Finan­
zierungshilfen wie der Teilzahlung sowie Sukzessivlicferungsverträge (Abonne­
ments) edaßc, war diese Frage umstritten und gerichtlich nicht gekLirr. Nunmehr 
steht fest, daß das Verbraucherkreditgesecz neben dem speziellen Fernabsatzgesetz6J, 
das allerdings bei Finanzgcschäite!l von vornherein !lieh! zur Anwendung gelangt 
(§ ( Abs· 3 1°3 Nr. j FernAbsG), bei Verbraucherkredieverträgen (B1C) heranzuzie­
hen isr. § ( Abs. 4- FernAbsG seclle klar, daß es Fernabsarzgeschäfte nich! abschließend 
regele, sondern insowei! nicht anzuwenden ist, als andere Vorschriften für den Ver­
braucher günstigere Regelungen, insbesondere weitergehen.dere Informacionsp(]ich­
ten, enthalten{.'. 

Ein Kreditvenr:tg i. S. des Verbraucherkreditgesetzes bedarf zu seiner Wirksamkeit 

I S Sieh, Kommcnti-.ung der Kommis, ion zum RL-Vorschbg: KOM (98) 186, S. '9 · 
$9 Skepti sc.h Spind/er. MMR-ßeilagc 7hcoo, S. 11. 
60 Der ,Vcrb rauch. r' wird nunmehr .urgrund einer m't Art . 2 d.s G esctzes \ibn Fern,bsat7.vcrtrlg< u nd 

andere Fragen des Vtrbr"uch~rrcchts sowie zur Umstellung von Vorschrifte n , ur Euro (BGBI. I 2000 

S. 897) erfolgten Gesclzes;;nd erung in §t) BGB als jede nllurliche Person defi niert, . die ein Rechtsge­
schäft 7.U einem Zwed( abschlieflt , du w,'der ihrer gc wcrblid ,en noch ihr er sdbS< ä"dige n Tätigkeit 
tugcrec hnct wexden kann· .. 

(" Dieser Grundsatz wi rd im Lichte der EuGH-RechJSprt'<:hung kaum 7.\J ,,,Iren sein, ,.gl. EuGH, SJg. ' ? 9?, 
1-1 ' 9$. = EuZW 1999, 377 = EWS t999. 12) (Trav.l Va<). EIn Verweis .II( di,,"n Grunds~'~ iSI 
dcmcm sprL..:hend im neuercn FernAbsG nicht mehr crw:ihnl, sondern staude"en wurde in § ! Ab'.4 
ausdrück lich das GünSligkeiL,pri nz;p vcronkcrl. 

61 Ebenso KöM'YlAmdt, Recht de s In'ernet, 1?99, S. ) f; H:irt;ng (Fn. J j), 5.86. Für Anwendbarke't in 
Einzel fällen dageg,n IY/d/denb erger, ß ß '996. S. ,)65 (t J67l; Mun!<. Verb rnuch~rsehutz bci Rednsge­
<chöh en im Internet, S. 145 H.; Drex/. Verbraucherschutz im Netl, 199? s. 7J (91); Ring/Gwodz (Fn . 56). 

<; · 47°· 
6) Art . I d~s G eselzes üb" Ftrn, bS<l t ,-vcl1r~gc und .ndere Fragen des VerbrauchcrrcJm sowie >-ur Um· 

stellung von Vorschriften >ur Euro ,·om ' 7.Juni 2000, BGBI. J S.897. 
64 Auch der G esetzgeber des Fernab, ,,zgescl'l..c> g~ht lU<wcislich der Er .... gungsgrundc (BT·Drs. q/16S8. 

s. Ij) y,," einer A nwendbarkeit des VerbrKrG neben dem FcrnAbsG 3US. Siehe lllCh rl<dH. 2:IP 1000. 

S. t1n . 
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nach wie vor der handschriftlichen Unterzeichnung der zum Vertragsschluß führen­
den Willenscrklärung durch den Verbraucher. Durch die Abgabe von elek[ronischen 
Erklärungen über das Interner wird gegen diese Formvorschrift verstOßen. Mit dem 
durch das Gesetz zur Anpassung der Formvorschriften6\ einzufügenden § 4 Abs. J 

S.2 VerbrKrG wird der Abschluß des Vertrags in elekuonischer Form ausdrücklich 
ausgesc hlossen. 

Das Widerrufsrecht ist nun in § 36Ja BGB für alle Verbrauc.herschutzgese!ze ein­
heidich gcregelt und durch ein Rückgaberecht in § 361 b BGB ergänzi worden . Nach 
dieser allgemeinen Regelung kann die Widerrufsbelehrung dann, wenn das den 
eingeseezten Kommunikationsmöglicllkejren entspricht, auch auf einem dauerhaften 
Datenspeicher zur Verfügung gestellt werden. Die Kenntnisnahme dieser Belehrung, 
die auch Angaben über den Widerrufsempfänger und die Widerru(sfris( enthalten 
muß. kann nun auch mittels qualifiziener Signatur i. S. der ersr noch vorzunehmen­

den Änderung des Signaturgesetzes erfolgen (§ 36u Abs. I S.4 BGB). 
Das am 30.Juni 2000 in Kraft getretene Fernabsatzgesetz66 als spezielles Verb,aucher­
schutzre;::ln für E-Commeree und Versandhandel schaHt neue verbraucherschüt­

zende Rahmenbedingungen für den Einkauf per Katalog. Telefon oder !nrernet67
• 

D as Gesetz trifft auf eine Situation im Elektronischen Geschäftsverkehr, in der etwa 
die Verbr~ucher-Zentrale Sachsen Internet-Nutzer vor lückenhaften Informationen 
über Flüge. Hotelaussrauungen und zusätzliche Serviceangcbotc bei Online-Reise­

büros warnt. Persönliche Daten und Kreditkarten-Nummern sollten danach bei 
Online-Buchungen auch nur dann 'lngegeben werden. wenn der Veranstalter ver­
sichert, diese verschlüsselt weiterzugeben. 

Hier setze eine weitere EG-Richclinie an. die sich auf den Verbraucherschutz speziell 
beim E-Commerce68 auswirkt. Sie regelt ergänzend zur Fernabsatzrichdinie den 
H andel über das Internet ('elektronischer Fernabsalz<) und sieht insbesondere vor. 
daß unabhängig vom Standort des jeweiligen Servers künftig das Recht desjenigen 
Mitgl iedseaats anzuwenden ist. in dem der Anbietee seine N iederlassung hat; für dic 
E inhaltung der innerseaatlichen Vorschriften hat das Herkunftsland zu sorgen (Her­
kunftslandprirnip. Are. 3)69. Von diesem Prinzip kann der nationale Gesetzgeber zum 

Schutz der Verbraucher allerdings auch Ausnahmen vorsehen. Außerdem wird aus­
drUcklieh geregelt , daß die Micgliedstaaten die Wirksamkeit auf elekrronischem Wege 
abgeschlossener Vercräge sichen:ustellen haben (Art . 9) und Anbieter von Waren und 
DiensLleisrungen ähnlich wie in An. 4 der Fernabsatzrichdinie zahJreichcn Informa­
tjonsptlichten nachzukommen haben, damit die U ser be.ispielswcisc wissen, wem 

gegenüber sic ihre Rechte verfolgen können. und zu welchen Bedingungen. Preiscn 
und Nebenkos[en sie den Vertrag schließen (Art. 5. 6). 
Die E-Commercc-Richrlinie geht wie auch die hier primär anwendbare Fernabsarz­

richtlinie zudem in Art ' 7 auf eine der mei srdiskmierten Vcrbraucherschulzfragen 
beim E-Business ein: das Zusenden unverlangter E-Mails (spams, junk-mail) zu 

65 Siche I'n. SI . 
66 Das Geselz (5. Fn. 6}) SetZI u. a. di,' EG-Fernabsatzridn linic (FARL) 97/7/EG (A ßI. EG Nr. L r~ 'I/ r9) 

um. Vgl. dazu grundlegend Ri"g, Pernlbsllzgcselz, l ooO, sowie Mec"I<, eR 2000, S. 6 10; TMm , r, BB 2000. 

S. I~IJ ; ruch" ZIP 2000 . $. 1273 ; G~crl""/Gity"lmldn,, , DB 1 00:>, S. '601; 1'I~"d .. hom, OStR lOOO, 
S. ll [ I. Zum respe'kllosclJ U mgang des ß undcs justi:tministeriums mil dem Kulturdenkmal BGB .m 
B,'ispid des Fcrn AbsG F/:/J'fIe. ZIP 1000 . S. ' 427. Ahnli eh flem.". ZIP 2 000. S. " 5" 

67 Das GesetZ li ndel gern. § I Abi. l bei solchen Vcn r:igc n Anwendung, die unler Ei" S>l z VOn ,Fcrnkonl­
nluni kalionsmiueln < (Kat.loge, Teld on.nrll fc, Tcltkopien, Horfunk, t ·M,il . Rundfunk-. ToIc- und 
Mcdicndic" stc). 

6k S. 1'" . \4. Vgl. d.,u neben vick n Tcuenbonl. K&R leXl, S. S9; Moril" . e R 1000, S. 61; Gie" c}'m(l)'", OB 
10=, S. I j ' 5; Scb" erlBIIII , O B 10=. S. ' 009: H or ,-m . MMR ' 999. S. ' 92; "'hunne!. MMR '999, $., g7; 
Spind/er. MMR· Bcilagc 711=. S. 4; Mtlnkowski. MM R·Bei lag'· 711000.. S.ll. 

69 Zum Umset7.un gshcdorf di eses Prinzips Trrrc,, {,onl. K&.R 2000. $. ) 86 (JSg). 
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Werbezwecken . Diese rnxi~ wurde bislang entsprechend der Rechtsprechung zu 
unverlangten Werbeansprachen über Telefon und Telefax als sittenwidrig nach § [ 
UWG und damit als unzulässig angesehen. Nach Artikel 10 Abs. 2 FARL müssen die 
EG-Mitgliedstaaten dafür Sorge tragen, daß Fernkommuoikationstechniken, die eine 
individuelle Kommunikation erlauben, nur dann verwendet werden dürfen, wenn der 
Verbraucher ihre Verwendung nicht offenkundig abgelehnt hat (opt ou[-Prin.zipr~. 

Das deutsche Fernabsltzgesetz enthält eine solche Vorschrift nicht. In der Begriin­
dung zum Gesetzentwurf wird allerdings darauf hingewiesen, daß die unverlangte 
Versendung von Werbung an private E-Mail-Anschlüsse von der Recht sprechung als 
wettbewerbswidrig gem. § I UWG angesehen wird und die Vorgaben der Fernab­
s3tzrichrlinie nach deutscher RecQcslage - aufgrund der Rechtsprechung zu § I UWG 
- auch schon bislang erfüllt seien und im fnreresse der Verbraucher dariiber hinaus­
gmgen. 
Die E-Commerce- Richtlinie regelt ergänzend, daß der Werbung dienende E-Mails als 
solche klar zu erkennen sein müssen. Die Versender dürfen keine Werbung an 
Adressaten schicken. die in einem Opt-Out-Register eingetragen sind. Außerdem 
können die EU -Mitgliedstaaten verbindliche Opt- In-Systeme betreiben, bei denen 
der Versand von Werbe-E-Mails nur dann zulässig ist, wenn der Empfänger aus­
drücklich zugestimmt hat. 
Mir den genanncen Richtlinien wird der verbraucherfreundlichen Rechtsprechung in 
DeutSchland keineswegs das Ende bereitcl" ; denn die EG-Richrlinie zum Fernabsatz 
ist eine auf Mindestharmonisierung abzielende Verbraucherschutz.-Richtlinie. Sie 
suebt insofern keine Harrnonisierung der Vorschriften im Sinne der Rechtsanglei­
cnung des Wirtschaftsrechts in der EU an, von der die Mitgliedstaaten auch im 
Interesse der Verbraucher nicht abweichen dürften" . Die Fernabsatz.richdinie und 
die E-Commerce-Richt.linic enthalten lediglich Mindestregclungen, die den Mit­
gliedstaaten einen weiter gehenden Schutz der Verbraucher freistellt. Ar!. '4 FARL 
Art. lAbs . J und AT(. J Abs. 4 a) i) und ii) der E-Commerce-Richdinie stellen dies 
nun ebenfalls klar. D .. nach können die Mitgliedstaaten u. a. dann Maßnalunen er­
greifen, die im Hinblick auf einen bcstimmten Dienst der Informarionsgesellschafr 
von Absatz 2 [Verbot der Einschränkung des freien Verkehrs von Diensten der 
Informationsgesellschaft] abweichen. wenn sie zum Schutz der Verbraucher erfor­
derlich sind. Insofern fällt die unerbelene kommerzielle Kommunikation über E­
Mail nicht unter das Herkunfcslandprinzip. Der Rat der Europaischen Union geht im 
Entscheidungsgrund 30 zur E-Commerce-Richdinie selbst ausdrücklich davon aus, 
daß eine Nichtzulassung von nicht angefordener kommerzieller Kommunikation 
zulässig iS(7). Strengere Anforderungen an den Verbraucherschutz sind demn2ch mit 
dem Ergebnis zulässig. daß das deutsche opt-in-Syscem auch ohne geserzliche An­
passungen aufrecht erhalrcn bleiben kann" . 

70 aeh An JO Ab,. 2 FARl. bleibt es nur bei Voja· M. il und bei "feld,!x bei dem opt -in -Prinzip . 
71 Anders wohl Vcbll"ge, G RUR !999 , 5. 656 (659); HotTen. MMR 1999. S. 1 9~ , geh, in ei ner An.llysc de~ 

Rl-Enlwurfs davon .t US , d. ß • We rbe-E-M. ils gekennzeichnel sein (sollen) u nd ~u f Widerspruch hin nicht 
mehr versendet we rden kö nnen _ (S, (98 ); .nde,., und zutreffen d d,gegen noch Hocren. Rechl s(r~gcn d es 
Internot. r99 ~. S. 26, I. 

7' So .ber Zc/'enrmeier. Bß l Ooo, $·940. 
73 Dos lolß' aus d em Um kch r.<chluß des Erwägungsgru nds 30 S. >: . 111 Mitgli edsl"" ,en, d ie nichl . nge­

ford erte kommerzielle Ko mmunikation ü ber clcklfo nischc PoS! zulasse n. soille n perig"e,. I nitiat ivcn der 
Dr-.:uu:hc Lum l -{ cT;w ') ri1! c'lI I.:msprC'Gh t' lH.tc r Mitteilungen ~(.: fö r'(h:n und cdeichren wcntt"n . ...: und J I : 

.M it glicdn' l ten, die in ihrem H o hcjtsgebicr niedergel assenen D icnsteanbiCte rrl di e Versend u ng nieht 
.ngeforde rter ko mmerz ieller Kommunikation ohne vorherige Zusl immung des Empfänger 
gcsL1ttcn ~ . . . .... 

74 Ebenso Brise" , e R ' 999, S. 2 Jj; Westerwelle. MMR ' 999, $, 41; Te/u nb"rn. K~R 2 0 00. S. 59 (6z ); d~r1 . , 
K&R 100<>, S. 36B ( JSB); Schrick, MMR 20<>0. S. 399; Gde rlnerIG"·,,c/'m4nu. DR 1000 . $ .160 1; Schmir.r­
mann. Al\m. y.u BGH Bß 100<>, I H O. ßB '000. S. '\ 4 t (1541) m .w.N. 

Jl9 
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5.20 Inzwischen sind allerdings Urteile ergangen7< _ die unter Berufung auf die EG-Richt­
linie eine Zusendung von unverlangten E-Mails ohne vorherige Aufforderung (opt 
in-Prinzip) nur noch dann als sittenwidrig ansehen, wenn der Adressat diese Werbung 
offenkundig abgelehnt hat. Wenn sich diese Rechtsprechung zur unverlangten E­
Mail-Zusendung durchsetzt, sollte der Gesetzgeber klarste!tend eingreifen und d:ls 
hohe Verbraucherschutz niveau in Deutschland so sichern, wie es auch Österreich in 
Umsetzung der EG-Telekoromunikationsdatenschutzrichtlinie'" mit einer entspre­
chenden Änderung des Telekommunikationsgesetzes geran hat, nach dem die Zu­
sendung einer elektronischen Post als Massensendung oder zu Werbezwecken der 
jederzeit widerrufbaren Zustimmung des Empfängers bedarf. 
Erfreulicherweise hätr der BGH auch unter der Fernabsarzrichrlinie an seiner stän­
digen Rechtsprechung fest und beHätigt in einer Entscheidung zur unaufgeforderten 
Telefonwerbung, daß "die Richtlinie nur eine Mi.ndestregelung (enthält), die den 
Mitgliedstaaten grundsätzlich einen weitergehenden Schutz der Verbtaucher freistellt 
(Art. [4 FARL)«n. Das Gericht betont darin erneut, daß »der wettbewerbsrechrli~ 
ehen Mißbilligung unerbetener Telefonwerbung im privaten Bereich der Gedanke 
zugrundc(liegt), daß der Schutz der Individualsphäre vorrotngig gegenüber dem wirt­
schaftlichen Gewinnstreben von Wettbewerbern ist und daß die berechtigten Inter­
essen der gewerblichen Wirrschaft, ihre Produkte werbemäßig anzupreisen, es ange~ 
sichts der Vielfalt der Werbemethoden nicht erfordern, mit der Werbung auch in den 
privaten Bereich des umworbenen Verbrauchers einzudringen«. 
Hinter der Kontroverse stehen unterschiedliche Vorstellungen vom Verbraucher und 
deo seinen Bedürfnissen gerecht werdenden Schutzmeehanismen: Die EU geht mit 
Rucksichr auf die gcmeinschaftsrechdichen Grundfreiheiten (hier insbesondere die 
Warenverkehrsfreiheit nach Artikel 28 EGV) von einem mündigen und informierten, 
zumindest aber informierbaren Verbraucher aus, der seine Konsumentscheidungen 
auf der Grundlage hinreichender Produktinformacionen selbständig treffen kalUl und 
soll. Dagegen legen die deutschen Gerichce und Teile der Wissenschaft im nationalen 
Warenverkehr (noch) das Bild eines flüchtigen und unmündigen Verbrauchers zu­
grunde, der weitreichender staatlicher Fürsorge bedarf und vor den Fallstricken 
geschützt werden muß, die der Wettbewerb für ihn rtuslegc. 
Die Annäherung des europäischen und des deutschen Verbraucherleicbildes haI aber 
bereits begonnen, nachdem die ersten Gerichte ihre bisherige Rechtsprechung zum 
Verbraucherleitbild aufgegeben und sich die Auffassung des Europäischen Gerichts­
hofs78 zu eigen gemacht haben . 

71 LG Brauusch\Vcig. MMR ":>00, 5'; LG Berlin CR '999,1 g7.; MMR '999.43 In . Anm. WeS1em·elle; AG 
Kiel . CllO""'_ '4 m . Anm. Scbmi.del. 

76 ABI. EG Nr. L '4/1. 

77 BGH '7· 1 . '000, ßB 'COO, "510 (Tcldonw~rbunb VI) m. Anm. Sd"n/LJmaml. Zuvor BGH r6. J. '999. 
MMR 1999.477 (Tddoll wcrbung V) m. Anm. Sd",lIl1m,mn. 

78 Siehe Clwa die Enl>cheid" ngcn 7,Um cold·c./Iing (EuGH C )84/9) "om 10. I. 1995, EuZW 1991.404 m. 
Aom. Reicb = WR P '995. 801 m. Anm. Großk"pf = jZ '996. '4~ mil Besprec hung vOn KQrt 1996; -da ' 
t;runds~I~licht VerboI von Tclcfon""erbung kann eine Bc.sc hrijnkung d es frtirn Diellstlcistungsvcrkch rs 
i. $. des An. 59 EGV d~rstcllcl1) und z ur Wcrbcrichrl inic . GUt Spri ngenheide . (EuGH C '10/96 vom 
16.7. 199&' EuZW '99$, p 6); . Es,ce Laudcr.~LiftiJ\g Creme (EuGH C »8/98 vorn I). 1.1000, EuZW 
1000. ,86) (das Gericht liehl yon einem durchschnittlich iniormierrcn. aufmnksJm cn und verständigen 
Durchschnittsv<roflucher ous). 
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J.4 Datenschutzrecht 

Auf die Siche..-ung der Persöolichkeitsrechte der Verbraucher im Netz wird ein 
besonderes Augenmerk zu richten sein. Der Gläserne Verbraucher ist das Ziel vieler 
Imernet-Shops. Mir dem Data Warehouse und dem Data Mining stellen sich Unter­
nehmen darauf ein, Informationen über Kunden zu s2mmeln und nach beliebigen 
Kriterien für gezieltc: Marketingaktiviräten (Ho-l-Marketing) einzusetzen. Die Da­
tenschutzbeauftragten des Bundes und der Länder halten diese Datenverarbeirungs­
praxis für unzulässig79 . 

Dennoch wird derzeit nach dem bekannten Credit SconngiO das Web Scoring ge­
priesen, mit dem die Zahlungsfähigkeit potenüeUer Kunden yor Venragsschluß 
analysiert wird, um bei vermuteter fehlender Bonität den Vertragsschluß abzulehnen 
oder Vorkasse bzw. Nachnahmeliderung zu vereinbaren. Beim Web Scoring wird der 
potentielle Kunde je nach Wohnon, Alter oder Beruf hei Eingabe seiner Daten in das 
~ innerhalb von Sekunden als "gurer« oder »schlechter« Kunde eingesruft. 
»Gute« Kunden können auf Rechnung einkaufen. In Scoring-Programmen wird 
nichr nur die Wohnadresse und der Beruf berücksichtigt, sondern beispielsweise 
auch ein laufendes Inkasso- oder Verbraucherinso}venzverfahren. Vor diesem Hinter­
grund erhält die elektronische Gebäudedatenbank, in der Fotos aller Gebäude nach 
Srraßenverläufen und )'lad, Personenadresse gespeichert sind, eine neue Qu:.lität ir

. 

Anhand der Lage und des Zustandes der Häuser soll auf die Kaufkrafr ihrer Be­
wohner geschlossen werden. ErgänLt werden diese Daten mir Angaben über Haus­
bewohner, die Zeitungsverlage von ihren Inserenten haben oder von ihren Zeirungs­
zustellern sammeln lassen und verkaufen. Gesammelt werden auch Informationen 
yon Adreßhändlern, die bei Preisausschreiben, Fugebogenaktionen und Straßenbe­
{ragungen Informationen über den Kundcn erhalten und beim Scoring zu einem 
illllstren Bild des Kunden zusammenführen. 
Diese Verfahren sind regelmäßig nach § 6a BDSG-E, der Art. I S EG-PSRI umserzt, 
unzulässig, weil Personen danach keiner sie beeinrrächtigenden Entscheidung unter­
worfen werden dürfen, die ausschließlich aufgrund einer auromatisierten Verarbei­
tung von Daten zum Zwecke der Bewertung einzelner Aspekte ihrer Person ergehen, 
wie beispielsweise ihrer Kreditwürdigkeit. 
Beunruhigend ist auch die Praxis, von im Inrernet surfenden Kindern Informarionen 
zu sammeln - auch. über deren Eltern. An online-Spielen beispielsweise dürfen diese 
erst teilnehmen, wenn sie einem elektronischen Fragebogen das Gehalt oder Hobbys 
der Ehern anvertraUt haben. In den USA ul\tersagl es der Children's Online Privacy 
Proreclion Act (COPPA)s> Interncl-Anbietern, Daten von Kindern und Jugend­
licben ohne ausdcüc\Jjche Einwilligung der Eltern zu sammeln. Der inzwischen 
insolvente Internet-Spielzeugshop toysmart mußte wegen dieses im April 2000 in 
Kraft getretenen Gesetzes seine rechtswidrig erlangten Daten löschen. Die Federal 
Trade Commission (FTC) untersagte es diesem zum Disney-Konzern gehörenden 

79 Dokumemicrt unler hup.l/www.d •• cn5chut7.-berlin.doldoc/dc/konrllnd~ •. hlm und beiJ'i'gcllS. DSB 4/ 
2000, S.S. Siehe Auch Biilbh"ch, Cl iOoo. S.6j; B"m'wyl. RDV 2000,5,6; Gundumann, K&R !060. 

S. Hj; WI/I/g. RDV l OOO, S. 59; lmhoj, eR 10C~, S. I Ja. 
So Si.!,. d,zu 8i.lI"b~ th, eR iOOO. 5. 544 (549 f.). der dieses Verf,hren du FiMozdienstieisttr im Lieh" d .. 

§ 6.a BDSG 7.uordfcnd 31> unzulässig ."sicht. 
SI Vgl. GkTl/her, cr lOO<>, S.70; CY7ti/, RTKom 1000, 5, 4. Sich, auch LG Waldshut-Ticngen und VG 

l(.,rlsruhc, CI 1000, 70 m. Anm. GUllthn 
8, D.s 1998 "crabschicdetc und im April 1000 in Kr:tft getrelene Ge,erz iSl dokument;. " unt<, http"/ 

W">/..,.(te. bov/ogclcopp" .htm. rn zwis.:hen h" eio US-GCriclH in Phil.ddphi, dieses Gesetz am H.Juni 
1000 wegen Vcr.;roßcs ge-gen d.s Recht .uf Meinungsfreiheit .r. ",rf,ßungswidrig erklärt. '·Sl. Pa/zell, 
DSB 7+Shooo, S. 16 f. 
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J22 Unternehmen zudem, die Kunden-Informationen insbesondere über Kinder aus der 
Konkursmasse zu verkaufen.8

; Trotz der in den USA stirker denn je zu beobach­
tenden Bemühungen, Pe.rsönlichkeirsrechte vor Gefährdungen durch das Internet zu 
wahren, ruft Scort McNealy, eEO von Sun Microsystems, der Internet-Gemeinde 
zu: »You have zero privacy anyway. Ger over ie! ci< 

Auch in Deutschland scheinen durch Gesetzgebung und Rechtsprechung zum Per­
sönJichkeirsrecht aufgebaute Dämme in der Praxis zu brechen. Anbieter von Software 
für Internetshops werben damit, den ,gläsernen consumer' und damit eine neue Ära 
der Verkäufer-Kunden-Beziehung schaffen zu können. 
Eine Umsetzung dieses technisch Möglichen und in der Praxis bereits realisierten 
Szenarios versrößr gegen Datcnschutzrecht. Eine entsprechende Datenschutz-Sen­
sibilität ist bei vielen Online-Händlern und ihren Software-Lieferanten aber nicht 
vorhanden!s . Diensreanbiecer kennen die Verpflichtungen des BDSG zumeist nur in 
groben Zügen und wenden es überwiegend nichr oder nicht richtig an. Die vorge­
henden, strengeren Vorschriften des Teledienstedatcnschutzgesetzes (TDDSG), zu 
dem ein Diskussionsenrwurf eines Änderungsgeseaes vorliegt'6 , und der Telekom­
munikations-Datenschurzverordnung (TDSV) sind den Djcnsteanbieter~ insbeson­
dere den Anbietern beim E-Commerce, mit wenigen Ausnahmen unbekannt. Die 
Verletzung des TDDSG bzw. des Mediendienstesc.aatsvenrags ist heute die Regels,. 
Die Übermitclung digitaler Kunden-Informationen (Konsumgewohnheiten, Kredit­
duen) über weltweite Netze im Internet als E-Mail oder durch Abruf von web-pages 
mit den daraus resultierenden Gefährdungen (Midesen privater mails; Erstellung von 
Nurzerprofilcn durch Unbefugte z. B. über cookies; Offenbarung von Kollten- und 
Kreditdaten) rückt das Problem der Durchsetzbarkeit des Datenschutzes immer 
mehr in den Vordergrund, weil technischer Selbstschutz durch Firewalls, Krypto­
graphie (z. B. pwty good privacy) und Sieherheitslechniken beim elektronischen 
Geldverkehr (z. B. SET) nur einen eingeschränkten Schurz sichersrellt. Teilnehmern 
sind die technischen Vorgänge (hup-PrOtOkoll, Cookies, Java- und ActiveX-Funk­
tionen) und die damit verbundenen Risiken weitgehend unbekannt. Selbstschutz ist 
dann eine trügerische Forderung. Kontrollinstiruuonen (externe DSB) sind über­
lastet. Externe KontroUe findet weitgehend nicht Statt. 
Die in Meinungsumfragen zum Ausdruck kommenden BefürchTUngen der Verbrau­
cher, daß ein Mißbrauch mit Online-Daten sraufinder8s , sind also durchaus begrün­
der. Die Wirksamkeit des Datenschutzes wird deshalb derzeit intensiv und kontro­
vers diskutiert. Die Meinungsäußerungen reichen von der Forderung nach Zurück-

8) Auf seinem S.rvcr h.me Toysm"u"inell Kunden noch z uges;e herl: .Ihre persönlichen D aten werden wir 
niemal, ~n eine drille Putei ""·itcrreiche,,." Im Insolvel1 zvcrlahrcn wurden in Anzeigen d,nn aba auch 
.immaterielle Güter, ",ie zum Beispiel Namen. DJlenb.nkinh"he. Kunde.nlis ten, M~rkctingplinc und 
Websit(··Content_ .ngcbot.:n. N.']'.r dazu htlp://www.heise.de/newsllcker/clatahd·.8.o8.oo-oex>/. 

84 Ziticrr nach KölmlOpp. Du D 20~C. S. J B4. 
8j A\lsfuhr~chd~zu Computer Zeitung vom ') . ).1000, S. '0. SIehe auch Wttnckel, Pers6nlichktilSSchUlz in 

der rnform .. io nsgescllsch~lt. '999· 
86 Sund: April '000: hltp://w'<vw.iid.de/iukdg/gcsct:dFließlCxl.synop'I.PDF. 
87 Das beslätigt Jueh eine Studie des ZDF·W,rt5chaftsmagal.i ns WlSO VOm Herbst 0000: .Die Bestim· 

mungen des Fcrnabs ,\l.7.ge$ct~es werden bislang nur se hr an5~tzwcise umgtSet'll, die BUlimmungcn d~s. 
Teledicnste· D;lIclISchutzgcsc!2es, d.ar ja schon seil 1997 in Kro h in. werden nach wie vor hst "ollig 
mißachtet .• (hllp:llwww.gnn.deloo09196o,.llIml). 

SS Siehc die Noch"'eise über entsprechende Erhebungen in den USA u. ,. durch die Fcder21 T .. dc Commis· 
,ion (ITC) bei Crimm!Roß'14gel, DuD looo, S. 446, und in Japan bei Roßna8c/JS(hoI2. DuO 'c::>o, S. 4 14· 
Dazu lucb Eyd, KJ ~ooo. S. 4\7. Zum "D.tenscbutL ;m Internet. Moos, Datcnschutz im !o{crnct, m: 
KriJ'geriGimm)\ Handbuch Zu nl I"«nlet-Redll, '000. $.4) ,; Kod1, Datenschut7. in D.tcnnctzcn, '998, 
$. 149: Bis","l" (Hg.), E-pri V.1CY. 2000. Vgl. ~uch Von Hindfn. f'u;önlichkeiL<vcrl.tzutlgell im Internet. 

1999· 
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nahme staatlicher RegelungenS9
, bis zur vernünftigen Forderung nach einer moder­

nen Anpassung der vorhandenen Regelungen9o
• 

Daneben sind vermehrt Meinungsiiußerungen "lU registrieren, die zu einem funda­
mentalen >roll-back< des Datenschurzgedankens auffordern und eine grundlegende 
»Neubesinnung .. für erforderlich halten. Mit der hier irreführenden Berufung auf die 
grundrechtlich geschützte Informationsfreiheit, der das Datenschutzrecht de lege lata 
mit seinen als Informationsverbotcn bezeichneten Datenverarbeitungsvorbehalten 
entgegenstehen soll. werden iodividuaLschützende Regelungen wie der Zweckbin­
dungsgrundsarz und damie tragende Prinzipien des Datenschutzrechts in Frage 
gestellt. Es wird geweissagt> Deutschland würde zu einem informacionellen Emw;ck­
lungsland. wenn der Gesetzgeber bei den angekündigten GeserzesnoveJlie.rungen 
keine Kehnwendung vo(oehmen werde~'. 
Eine weniger forsche Betrachtungsweise erkenne., daß nicht der Abschied vom Daten­
schutz, sondern ausgereifte Daunschutzkonzepre erforderlich sind, die das Vertrauen 
der Kunden in elektron ische G esch:ifte erobern müssen 9'. Die bereits jetzt nach 
lucht-hoheitlichen Kriterien stattfindende Auditierung der E-Shops und die Verlei­
hung von Siegeln wie ,rrusccd shops(9J können dafür geeignete Maßnahmen sein. 
Richtig ist, daß neue, >moderne( Formen des Datenschutzes wie mehr Schurz durch 
Selbstregulierung (codes of ethic), Schurz durch Marktmechanismen (Darenschurz­
Audit), technischer Schutz (privacy enhancing rechnologies), Systemdatenschutz 
(z. B. Zahlungen ohne Darenspur) neben die hoheitliche Veranrworrung und Kon­
tfolle treten müssen, um Defizite der bisherigen Regelungen durch neue Instrumente 
zu beheben9'. In bereichsspezi1ischen Regelungen wie dem Mediendiensresraalsver­
[rag sind bereits einige der neuen Gedanken wie ein Datenschulzaudit berücksichtigt. 
Auch die Richclinien des Europarats zum Datenschutz im Iruernet richten sich mit 
konkreten Handlungsanleirungen zum Schutz der Persönlichkeitsrechte im Infor­
mation Highway zuerst an die ,USer< und dann an die Service Provider und den 
Gesetzgeber9 j. 

In der EU ist das Problem mit dem Vollzug der Datenschutzgesetze beim e1ekrro­
nischen Geschäftsverkehr und der Telekommunikation bekannt. Entsprechend dem 
im Entwurf einer ,.Charta der Grundrechte der Europäischen Union« in Art. 19 
verankerten Datcnschutz-Grundrccht96 soHen eine EG-Datenschutaichtlinie97 und 

89 TYUI~.JZ ' 998, S. 8B. in se ,nem cn1 pfchlcnswcncn Bei, rag: Ddl >tn[ormalionelle Selbubeltimm,mg>re(!Jt 
(isl) fJO" sei" .. GYlmdlttge her iiberprii/wlgsbed;;rftig .• ; Llluerbede, DuD )997.5. "9, mit einem für 
., cuein51cigor. inSlrukti ve n hisoor;,ch.n Übc(blick zur D,{cnschutzenlwicklung .• Die Stlutsfixierth,it 
des DatenschuLzes . .. muß JlJtlg~gebell werde>l_""_ 

90 8ull, ZR? '998, S.) '0: .Das D:runrcbJ/12reciJt isl "id zu komplizi~TI gc'",.'orden. [!Ir die mem", .'vi enschen 
kaM'" verltii"dlicJ, /(nd !elbst für Expt'rlcn u ilwei« ,("",,·cr h~nd/'abbar .• , 

91 Si~he 2ukl1.' mit .'n der Gren"", des Scri ös ~n konsorui erlcn Beispielen SIIISth.t, RDV ~ooo, S, 107, in,bcs. 
S. '09; ["m""". RDV 1998. S, Z) 5. '99' S, ". 

9' Computer Zeirung vom 1). J. 1000. S.lO: .Der sensible Umgang mll Kundendalen (wird) zu eonem K.o.· 
Kriterium im elektronischen Hande!. <. Zur onlin. p rivacy- Pol itik der gmßcn Inlernet-Unternehmen in 
den USA hnp://www.nclcoa lition. cornI. Vgl. .uc~ KÖlm wpp. DuO 1000, S. )84. und den Kon zern· 
D"ttnscb utzbcau(tragten bei DaimJcrChryslcr IJ iilbbac/', RDV '000. S. '. der dem Konzern mil di eser 
VO"' U memehmcn ~'l e(kan n'cn D.,enschutzposition ci n ex zellcmes D.tcnschutzim3ßc schul. 

9 J hup:llwww.trulled-shop$.dc, 
94 Vgl. neben v; elen l.m'f~rm~n". RDV '998, S. ': Wohers. DuO '999.5. 177, S""iru, NJW '99S, S. ~ 47), 
95 Guidclincs fo r thc protec,ion of individual. with rc-gard 10 the wllcction .nd proccsoing o( personal dat. 

on informatio n highw.ys. Beschluß des EuropHars vam lJ, Fcbruor '999; The Commillcc of Minist~rs tO 
Mcmber St'at~s fOT ln C' Prote-crion o[ Pri.va.cy on (he Interner. 

96 [nrwurf vom 4. Juni 2000 ,P"c,id ium No,c<. C harte 4))J/oo. Convent )6: ,· Everyone has Ihe righ t 10 

d.term;n< ",hether dall of a personal mlure conccrning himlelf may b. collec,~d, ho'Ol they ",ay be used 
ancl whcthtr they may bt di,elosed . ; hllp://db.consiJium,cu,inl. 

97 Richtlinie 91/461 EG des Europ:; ischen Parlaments ulld des Ratl's vom 14. '0. '991 7.um Schut1. n.türlich~r 
PerSOne n bei der Vcrarbeilung personenbezogener Date,n und zum {rcien D>ten vcrkehr, ABI. EG Nr. L 

aS' / p. 
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eine EG-TelekommunikationsdatenschutzrichtiinieJB einen effizienten Datenschutz 
in Europa sicherstellen. Die Umsetzungsfrist ist längst abgelaufe~ und das Venrags­
verlctzungsverfahren beim Europäischen Gerichtshof gegen Deutschland eingeleitet., 
obne daß Deutschland die Anforderungen durch eine n:uionale Novelle bislang 

angepaßt hätte, Das Bundeskabinen beschloß erst im Juni 2000 den Gesetzesemwurf 
zur NovelJierung99. Abgesehen von den Schutzniveaukriterien für eine Übennictlung 
an Dritcstaatcn (Art. ~ 5 EG-DSRI; § [ Abs. 3 BDSG-ÄE),eo enrhäh das (künftige) 
BDSG damch keine netzspezifischen Aspekte. Diese sind im Teledienseedaten­
schutzgescez (TDDSG) enthalten, nach dem Daten über User nicht rechtswidrig 
erhoben, gespeichert oder übermittelt und vom User elektronisch versandte Daten 
nicht zweckwidrig genutzt oder übermiuelt werden dürfen. Die Datenverarbeitung 
ist danach nur dann zulässig, wenn sie durch das TDDSG oder ein anderes Geseez 
erlaubt ist oder wenn eine Einwilligung erfolgte. Ist die Verarbeitung danach zulässig, 
ist eine strenge Zweckbindung und Verpflichtung zur Datensparsamkeit (§ 3 Abs. 2,4 
TDDSG) zU beachten. 
Im übrigen sieht das Gesetz vor, daß eine anonyme oder pseudonyme Netznutzung 

ermöglicht werden muß, soweic dies technisch möglich und zumutbar ist (§ 4 Abs. I 

TDDSG). Nutzerprofile sind ausdrücklich nur unter Verwendung von Pseudonymen 
zulässig (§ 4 Abs·4 TDDSG). Zur Sicherstellung des Datenschutzes bei der TeJe­
kommunilution wurde schließlich vom Bundeskabinett im Mai 2000 die Telekom­
munikations-Datcnschutzverordnung beschlossen, der der Bundesrat am 2.9· 9.2.000 

zustimmte'OJ. 

Die Bundesregierung hat angekündigt, daß eIne über die jetzt anstehende Novelle 
hinausgehende grundsätzliche Überarbcirung der Systematik des D:Henschutzgeset­
zes vorbereitet wird (~. Phase der Modernisierung des Datenschutzes). Ein Gut­
achterausschuß'o, wird einen Entwurf für ein technik- und zeitgemäßes BDSG 

vorlegen. Bestandteil des zukünftigen »modernen« Datenschutzrechrs,ol sollen ne­

ben dem sta:l.rJichen Ordnungsrecht mit seinen sanküonienen Verboten und Geboten 
~moderne Instrumente« werden. Neben den technischen Eigenschutz des Users trin 
das neue, durch ein Gesetz oder eine Verordnung auszufüllende datenschutzrecht­
liche [nstrument des Datenschutz-Audits'O" wie es in § [7 Mediendienstcscaatsver­
trag (MDStV) und in § loa DSG NW bereits enthalten ist 'OI . Diese Vorschrift, die 

98 Richtlini~ 97/66/EG des Europäi5Ch~n l'~rlam<n15 und des Rates vom '5.1'. '997 ubor dIe VCr:lrbeimng 
personenbczogNlcr D.>len und den Schulz der I'ril'alsph:irc im Bereich der Tclckommu nibtion (A BI. 
EG Nr. L .4/r). Zu dieser Richtlinie lieg' ein Änderun~voI"<c hl " g der EG-Kommis, ion vom II.Juli 
looo lKOM(>oco)J8s) vor, der d,e Richllinie 9?166/EG ~n di e Entwicklun gen k i den d cklronischcn 
Kommunilutionsdienstc~ und -Iechnologien anposscn soll: hup)/ww w.Cllrop •. cu .. i ... /comm/iIl forma· 
llon. 
SOC;Cl y /policy/f ramcworK/pd f lcoml.oooJ 8 l_dc.pdf. 

99 $i~he hllp:/lw\vw.d3Icnsehu,z·bcrlin.dc/ucbcr/aktucIJ.llIm. 
'00 Ein" derartige xhut~n;veautegclung (Orillsu~tenklausd) soH luch in § 77 Ab" 1 unJ .\ 5GB X aufge· 

nommen werden. Die Begründung zum Gcse,zemwurl geht davon .us, doß d., Bundes,,",sich~run~· 
,mt /ur die inlindische iihtr-miuolnde S"lIe festSleIh. ob ein angemessenes D.,~nschuu.ni"e~u gcw'hr· 
lei.let ist. 

tO' Vgl. dazu KocmgJNcumann, K&R lOoo. S, 4'7, 
10> Unter Leitung des Vo",irlC,nden der Konfcn: .. z der L:mJesd.t ens chlll z bea uft .... gtcn. Gnrstkd, gehören 

ihm Roßnagel Uura, Kassel) und P{tfzmann (Inform'tik, Dresden) an. Ein Beirat begleitet die vorp~rh· 
mentansehe Arbeit. 

t03 Siehe dnu die .Berliner Erkl.rung zur Modern;,immg des D,lcnschulzce<:htes< der Rcgicrungskoali· 
tion I'om '9. 6.l0oo, hup:/lwww.moderncr-d,tcnschut>..dl', und TaJ/HJÖ"demIY. R!)V lCOO, S. '4j. 

t04 D.u.u zulc!>." jeweils m.,,'.N., Roßnagel, O.,cn<chu'7.,udi" 1999, Gold, RDV 1000, S, 93, und - mil einer 
"chlieh nicht n.lch,·oIl2;t:hbar'm Ablehnung der D>t~nschu!2be,uf{r"g,en der Deutschen Telekom -
Ko"igsbofe>l 1 000, S. J S 9· 

'0$ Ein (hlC>tlchul>.,IUdi, soll de leg~ ferend, nach dem einlufii gcnd"n § 78 d 5GB X .ueh de n Anbie tern 
von Da'e<lve,rarb<itungssystemcn und -programmen ,,~d 50zi ald~ten \'cr:trbeittn den Stclkn möglich 
,ein, Von d.her erst.,unI die Ablehnung des Audits gerade durch den Dattnschutzbcauf".gten Von 
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Unternehmen Anreize zur Auditierung und zum Kommunizieren des dadurch er­
langten Siegels bieten soll, sieht vor, daß Anbieter von Mediendiensten zur Ver­
besserung von Datenschutz und -sicherheit ihr Dalenschmzkonzept sowie ihre 
technischen Einrichtungen durch unabhängige und zugelassene Gutachter prüfen 
und bewenen lassen können. 
Die DatenSlröme machen an Landesgrenzen nicht halt und bedürfen internationaler 
Regulierung'OG. Nach EG- und nationalem Datenschurzrecht dürfen personenbezo­
gene Daten nicht in Drittländer übermittelt werden, die keine gleichwertigen Daten­
schutzregel ungen kennen '''7. Art. 1 S EG- DSRI forderr als Voraussetzung e.i nes zuläs­
sigen Datemransfers in Dritlstaaten gemäß dem Adäquanzprinzip ein angemessenes 
Schutzniveau im Empfängerstaat, dessen Vorliegen die Europäische KOJllmission 
"feststellen« kann (Art. 26 Abs.6 EG-DSR1). 
Weil beispielsweise in den USA für den nicht-öffentlichen Bereich keine über be­
reichsspezifische Regelungen hinausgehenden allgemeinen Datenschutzgesetze be­
stehen, ware dem transatlamischen Datentransfer damit ein Riegel vorgeschoben. 
Nach langjährigen Verhandlungen haben die EU und die USA am t.Juni 2000 nun die 
Safe Harbor Vereinbarung mit den zum Anhang gehörenden bedeurungsvollen 
Frequcmly Asked Questions unterzeichnet, nach der sich US-Unternehmen mit 
einer Eintragung in eine vom US-Handelsministerium oder eine von einer von 
ihm beauftragten Organisation gdührten Liste durch die Selbstverpfliehrung auf 
Datenschutz-Konzepte als -sichere Häfen« für die Übennittlung aus EU-Staaten 
qualifizieren können. Solche Finnen erklären, keine personenbezogene.n Daten ohne 
die Einwilligung der Betroffenen zu sammeln ode( zu verarbeiten, so daß im Hinblkk 
auf dieses Unternehmen von einem angemessenen Schutzniveau gemäß An.ll DSRI 
ausgegangen werden kann und die Übermitclung aus der EU an dieses Unternehmen 
zulässig in. Ein Verstoß hiergegen wäre auch als wetlbewerbswidriges Verhalten zu 
verfolgen. An der Wirksamkeit derartiger Selbsrverpflichtungen für den Datenschutz 
insgesamt darf man dennoch zweifeln; denn eine dem Kongreß im Mai 2.000 vor­
gelegte Studie der US-Federal Trade Commission (FTC) ergab, daß nur 45% der am 
meisten besuchten Websites das Datenschutz-Siegel einer der von der Industrie zur 
Förderung der Selbsrverpflichcung geschaffenen Organisationen trugen. Dement­
sprechend fordert die FTC gesetzliche Regelungen zur Ergänzung des Selbsm:gu­
Jierungsansatzes,08. Die EU-KomrrUssion hat trorz einiger Bedenken des Europä­
ischen Parlaments am 17.Juli 1000 gleichwohl offiziell festgestellt, daß mit den Safe­
Harbor-Prinzipien,09 ein hinreichender Schutz gegeben ist' '0, so daß das Abkommen 
Ende Oktober in Kraft (fe(en konnee. Vergleichbare Feststellungen über ein gleiches 
Schutzniveau wurden zeitgleich auch hinsichtlich der DritlStaaten Schweiz und 
Ungarn getroffen. International operierende Unternehmen haben darüber hinaus 
mir über die Safe Harbor Prinzipien hinausreichenden Codes of Conduct (Daimler-

Siemens als e'ncm Anbieter solcher Sysleme, vgl. Drews (Siemens)/KrdIlZ (LuitnanSJ), Dlt.nschutz­
Audit. DuD 1000. S. >.16. 

r06 TaegeT, Grcnzliberschreitendcr D;ucnvrrkchr und Datenschutz in Europ., 1995; den., EWS t991. S.69. 
'07 Für die D~tenub"rmiulung durch offentliehe Stelleo § 17 BDSG; (ur nicht-ollcmliche Stelle erg.ibt sich 

cinc entsprechende Verpflichtung miuclbar .u, § 28 BDSG, vgl. Allemhammcr '993. Rdn. 45 zu § .S; 
Taeger{Fn. 106). S.lS ff., 1)'-4. Die Regelung der Übermiulungpcrlonenbcwgcner Dalen in Orittländcr 
n,ch An:. ~5, >6 dcr EG-Darcnschulzrichdinie, 1999. 

108 .FTC. Pri"~ey Onlinc, Fair Informalion Pr.cliccs in ,he Eltcrronie M ... ke.pl,ce. http);'\,<vwJ".gov/ 
'"portsl pri\·ac.y looo/privacy loootext.pdl: ~Scll-regubljoll ,jone h" nOI odcqu.tely prmcctcd consu­
mer onhne priv,cy •• nd 4S ~ result, Icgi,I'I,on i~ now nccdcd (0 supplcmcnt scll-reguhtory elIortS and 
gLl;:\ranlec basic consumer prou:ction~ oc . 

109 S,fc huhor priv.cy principlcs i<,ucd by rhc U. S. Dcp.runent oi Commeree, dokumentiert unter hup:// 
e\lropa. eu.inucomm/inlem"i-111arket/c"imcdj"/dot.protl new$/shpnnciples.pdl. 

t 10 hnp:l/curop,.eu int.!comm!intcmal_ffiocht/en/mcdia/d>t.prou'new$/decision. pd!. 
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j,26 Chrysler, American Express, City Bank, SheJI, IBM u. a.) den intenutiooalen Daten­
verkehr selbst rcgulierr oder in ihren VerU'agswerken entsprechende Darenschutz­
U merwerfungskJa usel n aufgenommen. 

4. Ausblick 

Die ausgewählten Beispiele zeigen, daß sich mie den Neuen Medien oder im Internet 
keineswegs ein »rechtsfreier Raum" '" oder gar der "Cyberspace als eigensrändiger 
Rechtsraurn '" " entwickelt. Oie Rechtsanwendung hat zumeist schon mit dem gel­
tenden Recht ein Instrumentarium, um Rechcssicherheit und Schurz zu gewähr­
leisten. Nachdem im EDV-Recht zunächst ausreichende Schutzrechte geschaffen 
wurden, ist der Geserzgeber nun nacheilend dabei, das »rechtliche Insticutionsge­
ruge« auch an die neuen Entwicklungen des weltweiren elektronischen Handels 
~nzupJssen, ohne dabei immer überzeugen zu können. Teilweise verharre er in 
Untätigkeit (wie lange Zeil bei der Datenschutznovellieruog) oder drückt sich um 
kJarstellende Regelungen (wie beim Spa.mming). Das Telekomrnunikationsrecht 
droht gänzlich. undurchschaubar und in seinen Definitionen widersprüchlich zu 
werden (provider, Mediendiensre). Das imernatiollale Urheberrecht bedarf ange­
Steins der technischen Download-Möglichkeiren geschützter Werke von einem Ser­
ver (my.mp3 .com), unter Zuhilfenahme eines zentralen Verzeichnisses (Napsrer) oder 
nur mine!s eines Suchprogramms, das die Rechner der sich online befindenden 
,Necizen' nach übertragbaren Musik- oder FilmtireIn scanne (Gnurella, Scour, Na­
pigaror), neuer Ansätze " J, 
Gleichwohl: Oie Globalisierung der Wirtschaft wird auch die Globalisierung des 
Rechts beschleunigen. Das in der E-Commerce-Richtlinie verankerte Herkunfcs­
landprinzip (Art. 3) erlaubt den Unternehmen EU-weites Marktverhalten, wenn es 
mit dem Recht ihres Heimatstaats vereinbar ist. Um Inlandsunternehmen nicht zu 
diskriminieren, wird der Druck auf Gesetzgeber und Rechtsprechung steigen, ent­
sprechende Angleichungen an das für Interner-Unternehmen freundlichste Wettbe­
werbs- und Verbrauchersehutuecht vorzunehmen. 
Die EU ist im Zivil- und Wirrsch~fcsrechr dabei, die erforderlichen Rechcsgestal­
rungen voranzutreiben. Aber auch über die EU hinaus werden zumindest in der 
industrialisienen Welt die Rechtsentwicklungen aufeinander zulaufen. So hat etwa 
die OECD Consumer Protect;on Guide!incs for Elecrcon;c Commerce entwickelt, 
und die Vereinten Nationen haben durch die General Assembly Resolution S !1I62 
vom 16. Dezember J996 ein ,UNCITRAL Model Law on Electronic Commerce'''' 
in die Diskussion gebracht. 
Es bleibr kritisch zu beobachten, ob die Entwicklungen des EDV-, Multimedia- und 
Internet-Rechts das bisherige Verbraucher- und Darenschutzniveau in DeutschLmd 
zumindest halten und die sich abzeichnenden ungeheuren Risiken der revoluuon:iren 
Technik- und Anwendungsentwicklung begrenzen können . Sehr viel Skepsis muß 
aber den rechtlichen Möglichkeiren zur Bekämpfung des kriminellen Mißbrauchs des 

T 11 Dazu W.nnlllg, jurPC '995, S. H"': ["gel, AlP \996, S. HO; R()ß"~gel, ZR!' '997, S, lb. 
11> Ablehnend etwa auch Scb:ICk, MMR 2000, S. 19. 
1'.l Siehe in diesem Zusa mmc"h,ng die Gemeinsamen Sl3ndpunkle fur eine Rich"in;e zum Urheberrecht tn 

der Inform.tioTlsgcscll"hah (hllp:lleu .. opa.cu.imfcommJi merna l_n1""kcudeJ lntprop/ il1lpro!,I on­
dcx.hlm), die der Umsetzung z\Veier WIPO·Venr.igc vo n DClcmbcr '996 di ent. D.zu Ho eren , 
MMR 100_, S. j 'I . 

"4 h"p:llwww.un.or.ftl/ uncitrallteXls/ cleclconL/ml ·ec. hlm. 
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Internet mit seinen im globalen Netz von faktisch nicht lokalisierbaren Schöpfern 
geschaffc:nen. g~r nicht virtuellen, sondern sehr realen Nazi- und Porno-Welten 

entgegengebracht werden. So wird das Projekt >FreeNet<. das nach den Vorstellungen 
seines Erfinders fan Clarke "die fast perfekte Anarchie« im Netz durch unkon­

trollierbare Informationsströme ermöglicht und optimale Bedingungen nicht nur 
für das ,downloaden' urheberrechdich geschützter Werke schaffen würde. sondern 
für solche kriminellen Organisationen, die Kinderpornographie ved)feiten oder 
Copyright-Verletzungen fördern, wird wohl kaum nur eine Nachrichtenglosse blei­
ben"! . Das Projekt hat mit >Pubhus< schon einen Nachfolger gefunden. Forscher von 
AT&T arbeiten mit der Universiry of New York mit einer für die USA typischen, 
gleichwohl aufgrund deutscher historischer Erfahrung besonders fragwürdigen Be­
rufung auf den Schutz der Meinungsfreiheit vor Zensur daran, mit ,Publius' den On 
oder Urheber eines bestimmtcn Web-Dokumenres eines anonym bleibenden Autors 
im Netz zu ~verstecken«. Das verstcckte Dokument ist dabei auch so verschlüsselt. 
daß Provider den Inhalt nicht zur Kenntnis nehmen, es nicht ausfiltern und damit 
auch strafrechtlich nicht zur Veranrwortung gezogen werden können (§ 5 TKG). Von 
den Usern kann der Inhalt aber problemlos abgerufen und decodien und wieder 
gebündelt konsumiert werden. Hier könnte sich ein technisch bedingter .rcchts(reier 
Raum" enrwickeln, vor dem das nationale Ordnungsrecht nahezu kapiruliert. 
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